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Cebhafte Artillerietätigkeit an der Ichlachtfront.

Das Urteil der Sachkenner.
Vor einigen Tagen hat der Staatsſekretär v. Küh

mann vor der Berliner Handelskammer über den ru
mäniſchen Frieden geſprochen Viele hundert Ver
treter der führenden Kaufmannſchaft hörten mit größter
Aufmerkſamkeit die Ausführungen des Staatsſekretärs
und ſtimmten lebhaft zu, als der Präſident der Handels
kammer, Herr v. Mendelsſohn, die Bedeutung des umäni
ſchen Friedens ſo, wie er geworden iſt, für die deutſche
Volkswirtſchaft nachdrücklich betonte und dankbar aner
kannte. Wir glauben, daß es nicht unzweckmäßig iſt,
ſolchen Tatbeſtand auch unſererſeits noch einmal zu unter
ſtreichen. Während der vier Kriegsjahre hat ſich, was
an ſich begriffen werden kann, bei uns eine gewiſſe Ner
voſität eingeniſtet, ein gewiſſer Eifer, alles, auch die ſchwie
rigſten Probleme, gleich zu erfaſſen und zu löſen. Und
wenn nun die Wirklichkeit nicht immer ſo ausſieht, wie
ſich eifrige Jdeologen ſie gedacht haben, ſo pflegt gemein
hin die Kritik einzuſetzen. Meiſt tut ſie das ſogar, bevor
noch recht bekannt iſt, was denn nun eigentlich beſchloſſen
worden iſt, und wie die Dinge, um die es ſich handelt,
laufen ſollen. So war es auch um einen gewiſſen Teil
der ſogenannten Offentlichkeit beſtellt, als die erſten Nach
richten über die Struktur des mit Rumänien zuſtande
kommenden Friedens durchſickerten. Gleich ſpritzte die
Haſt der Alleswiſſer, daß dieſer Frieden uns nicht das
bringe, was billig zu verlangen geweſen wäre Einige

Frieden von Bukareſt geradezu ein Verrat am deutſchen
Vaterlande ſei. Als dann das Friedensinſtrument be
kannt wurde und als jeder Mann ſehen konnte, welche er
heblichen Vorteile Deutſchland künftighin durch die mit
Rumänien feſtgelegten Beziehungen auf viele Jahre und
Jahrzehnte hinaus haben wird, verſtummten die Tadler
nach und nach.

Jmmerhin, es war die vorangegangene Epiſode, abzu
lehnen, was man noch nicht einmal kannte, kein erbau
liches Merkmal für die politiſche Reife jener braven Leute,
die immer noch meinen, Politik ließe ſich nach Sentiments
erledigen Es verſteht ſich aber von ſelbſt, daß gerade jetzt,
da Deutſchland einen neuen Aufſtieg in der Weltpolitik
machen will und machen wird, die Auffaſſung, die allein
zutreffende, daß politiſche Entſchlüſſe aus der ſachlichen
Kenntnis der gegebenen Realitäten ſich entwickeln müſſen,
unbedingt Maßſtab aller politiſchen Tätigkeit, Maßſtab
auch der Publiziſtik werden muß. Jnſofern möchten wir
den oben angezogenen Vorgang, den Vortrag des Staats
ſekretärs vor der Berliner Handelskammer, als ein er
freuliches Symptom feſthalten. Vor Sachverſtändigen hat
ein Sachkenner die Tatſachen mit kühler Ruhe dargelegt,
hat gezeigt, wie aus mannigfachen Wechſelwirkungen und
unter dem Druck gegebener Forderungen ſich logiſch ein
allen berechtigten Wünſchen der Beteiligten entgegen
kommender, auch die Lebensmöglichkeit des bisherigen
Feindes nicht etwa aus Sentimalität, ſondern aus
Klugheit berückſichtigender Vertrag ergeben hat. Der
Staatsſekretär konnte in ſolchem Zuſammenhang darauf
hinweiſen, daß die deutſchen Unterhändler mit gutem Ge
wiſſen das Urteil der Experten entgegennehmen wollen.
Das Urteil war zuſtimmend! Es zeigte ſich, daß außer
ordentlich viel Unruhe vermieden werden könnte, wenn
politiſche Ergebniſſe immer erſt, bevor man ſie beurteilt
oder gar verwirft, in aller Nüchternheit und mit Sach
kenntnis geprüft werden würden. Die Zukunft der deut
ſchen Weltpolitik wird nicht zuletzt davon abhängen, daß
ſolcher Grundſatz allgemeine Gültigkeit erhält.

Der Weltkrieg.
Die amerikaniſche „Bereitſchaft zu Friedens

verhandlungen“.

Aus wird über e emeldet: Jn Re
igierungskreiſen wurde erklärt, daß ſon nach wie vorauf ſalgenden Standpunkt ſtehe „Wenn irgendein Ver

Deutſcher Heeresbericht.
Berlin, 24. Mai. (Großes Hauptquartier.)

Weſtlicher Kriegsſchauplatz.
Die Lage iſt unverändert.
Jm Kemmelgebiet, beiderſeits der Lys, an der

Scarpe, ſüdlich von der Somme, ſowie zwiſchen
Morenul und Montdidier lebte die Artillerietätig-
keit am Abend auf und war auch während der Nacht leb
haft.

Die Jnfanteriekämpfe blieb auf Erkundungskämpfe be
ſchränkt. Eigene Unternehmungen ſüdweſtlich von Bue
quois und an der Oiſe brachten Gefangene ein.

Erſter Generalquartiermeiſter Ludendorff.

e (W. T.
Her Deutſche Admiralſtab meldet:

Berlin, 24. Mai. (Amtlich.) Von unſeren U
Booten im Sperrgebiet um England wiederum

15 000 BruttoeRegiſter- Tonnen
feindlichen Handelsſchiffsraums vernichtet. Die Erfolge
wurden vorwiegend an der Oſtküſte Englands bei ſtarker
feindlicher Gegenwirkung erzielt, 2 Dampfer aus Geleit
zügen herausgeſchoſſen,

Der Chef des Admiralſtabes der Marine.

J treter eines kriegführenden
ſchläge unterbreiten will,

überhaupt wird ſchweriſche Preſſe gelangenden Meldungen die amerikaniſche
Bereitſchaft zu Friedensverhandlungen immer und immer

Staates uns Friedensvor
ſo werden wir ſie prüfen“.

in allen aus Amerika in die ſchweize-

betont.

Die Kämpfe im Weſten
Der deutſche Abendbericht lautet:
Von den Kriegsſchauplätzen nichts Neues.

t

Jn Erwartung der deutſchen Offenſive.
Aus Paris wird gemeldet Clemenceau erklärte

einem amerikaniſchen Journaliſten, die nächſte Zeit wird
eine neue Entſ 9 eidung bringen. Die Deutſchen
werden zu dem furchtbarſten Schlag ausholen. Die Ge
fahr iſt rieſengroß.

Sorgfältige Vorbereitung.
Die „Zürcher Poſt“ meldet: Die langandauernde

Operationspauſe wird in Zürich durchaus nicht als ein
e dafür ausgelegt, daß die Deutſchen erſchöpft ſind.
Alle militäriſchen Stellen ſind überzeugt, daß die Deut
ſchen vielmehr mit äußerſter Sorgfalt einen neuen Schlag
vorbereiten.

Ernente Beſchießung Laons.
Aus Berlin wird gemeldet: Die rückſichtsloſe Fort

etzung der Beſchießung von Laon durch die Franzoſen
at am 22. Mai die unglückliche Zivilbevölkerung erneut
chwer betroffen. ehrere Einwohner wurden

elen eine Anzahl zum Opfer.
en oder verwundet. Auch feindlichem e J

n in
Berlin, 24. Mai. Wie das

ſich Graf Burian im Laufe dieſer Woche nach Berlin be
geben, um an den Beſprechungen über die Neugeſtaltung
des Bündniſſes der Mittelmächte teilzunehmen.

Vor der Löſung der baltiſchen Frage.
Berlin, 24. Mai. (Privat-Telegramm.) Es iſt

bekannt geworden, daß dem Auswärtigen Amt eine Mit
keilung zugegangen iſt, wonach die Provinzen Livland
und Eſt land ſich von Rußland vollſtändig losgelöſt
haben. Damit iſt der Zeitpunkt eingetreten, der Deutſch
land freie Hand und die Möglichkeit gibt, die baltiſche
Frage zu löſen. Bisher mußte Deutſchland deshalb Zu
rückhaltung üben, weil Rußland nach dem Friedensver
trage das Mitbeſtimmungsrecht über die Randſtaaten
ſolange behielt, bis dieſe ſich vollſtändig von Rußland los
gelöſt hätten. Da dieſes nun nicht mehr der Fall iſt,
wird wahrſcheinlich die Bitte des Baltikums, die nach
einem m r des Landesrates von Livland und Eſt
land dem Kaiſer ſeinerzeit überreicht wurde, die Unter
lage zur Löſung der baltiſchen Frage bilden. Man nimmt
an, daß die Verhandlungen ſchon in der nächſten Zeit ein
ſetzen werden und dem Reichstage ſodann das Material
zur Verhandlung vorgelegt werden ſoll.

Die polniſche Frage.
Berlin, 24. Mai. (Privat-Telegramm.) Von

niſcher Seite wird geſagt, daß ſelbſt die Polen jetzt bald
mit der Löſung der polniſchen Frage rechnen. Von öſter
reichiſcher Seite iſt wiederholt betont worden, daß die
Löſung der polniſchen Frage nur im polniſchen Sinne
erfolgen kann. Demgegenüber wurde wiederholt von
deutſcher Seite betont, daß die anſtropolniſche Löſung
als abgetan gelten müſſe. Bei den öſterreichiſchen Mel
dungen kann es ſich daher nur um Stimmungsmache
handeln und ſelbſt in polniſchen Kreiſen ſteht man nicht
auf dem Standpunkt, daß eine Löſung im auſtropol
niſchen Sinne erfolgen werde. Es hat vielmehr den An
ſchein, daß Deutſchland und Oſterreich- Ungarn eine Ver
ſtändigung über Polen anſtreben, die beiden Seiten
gerecht werden ſoll. Jedenfalls werden die Verhand
lungen, die bekanntlich für den Zeitpunkt vorgeſehen ſind
zu dem der Friede in Bukareſt beſchloſſen ſein ſollte, dem
nächſt in Angriff genommen werden. Die Löſung der
polniſchen Frage drängt ſchon deshalb, weil ſie erfolgt ſein
muß, wenn die Verhandlungen über das neue Bündnis
rn Deutſchland und Oſterreich- Ungarn einſetzen

erden.

Finnlands monarchiſche Sorgen.
Stockholm, 24. Mai. (Privat-Telegramm.) Der

finniſche Senat hat die Frage einer Regierungsänderung
für Finnland energiſch debattiert und man hofft allge
mein, Finnland zu einer Monarchie erheben zu können.

Neueſte Nachrichten ſiehe auch Beilage.)

W hört, würde
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rTryumes enrr auf wich mr u 3Berlin, 23. Mai 3 Horde fus
Grenay wurden erneut mit ſchwerem Feuer belegt. Jm
Maſchinenhaus von Grenay verurſachten unſere Treffer
zahlreiche ſtarke Exploſionen.

Bethune in Flammen.
Depeſchen von der engliſchen Front in den Pariſer

Blättern beſagen, Bethune ſtehe inſolge der Beſchießungdurch die Lenhven Brandgranaten in Flammen,

Vomitalieniſchen Kriegsſchauplatze

et öſterreiche ungariſche Generalſtab
meldet:

Wien, 23. Mai. An der italieniſchen Jront
führte die auf beiden Seiten betriebene Erkundungs
tätigkeit auch geſtern an mehreren Stellen zu Gefechten,

c

Eine italieniſche Offenſive
„Secolo“ meldet die Abreiſe einer t Parlamen

tarier in das Frontgebiet. „Corriere“ vberichtet: Wir
ſtehen am Vorabende unſerer Offenſive.

r

Der Luftkrieg.
Der Reichskanzler über den Fliegerangriff auf Köln.

Der e e Kuckhoff hat, wie gemeldet, im Reichstage eine kurze Anfrage eingebracht,
worin er darauf hinweiſt, daß am 18. Mai ein feindlicher
Fliegerangriff auf die Stadt Köln außerordentlich zahl
reiche Opfer an Toten und Verwundeten gefordert hat.
Aus den näheren Umſtänden gehe hervor, daß es dem
Feinde weniger darauf ankam, militäriſchen Schaden an

urichten, als vielmehr die ſchutzloſe Bevölkerung grau
zu töten. Eine rechtzeitige Warnung habe vollſtän

ig gefehlt. Kuckhoff fragt an, ob der Reichskanzler
weiter bereit iſt, Anregungen zu unterſtützen, die dem
innloſen Morde an Frauen und Kindern dürch derartige
e internationaler Art endlich ein Ende machen.

araufhin iſt durch den Reichskanzler folgende Ant
wort erteilt worden:

Durchaus ſichere Mittel zur von Luft
angriffen gibt es nicht. Jn erſter Linie ſteht eine gute

liegerabwehr, ſodann die Drohung von Vergeltungs
kügen gegen die feindlichen Hauptſtädte. Nach beiden
ichtungen hin iſt die Heeresverwaltung tätig. Nach

Zeitungsnachrichten haben ſich in der franzöſiſchen Kam
rer und ganz beſonders im Gemeinderat der Stadt
Paris ernſte und eindringliche Stimmen für eine Ver
tändigung der kriegführenden Parteien über die Ein
tellung von r gegen Städte außerhalb des
pergtionsgebietes erhoben. Zu beſtimmten Anträgen

von ſeindlicher Seite hat dies bisher noch nicht geft rt.
Sollte dies ehe ſo würden zunächſt die militäriſchen
Stellen mit der Prüfung des Antrages betraut werden.

Huzebrond vbergret, Lillers, Schacht 6, Noeux und das Stahlwerk
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Der Luftangriff auf Paris.
„Progres de Lyon“ meldet aus Paris: Bei dem Luft

angriff am Dienstag wurde über einem Pariſer Vorort
eine große Anzahl Bomben abgeworfen, die einen
Brand verurſachten. Die Luftabwehr der Hauptſtadt
wurde neuerdings verſchärft. Das Sperrfeuer war ſo
heftig, daß die Häuſer in einigen Stadtvierteln erzitterten.

Havas meldet amtlich: Um 1,24 Uhr wurde zum
zweiten Male alarmiert. Mehrere Geſchwader von Flug
zeugen nahmen nacheinander die Richtung auf Paris.
Unſere Wachtpoſten eröffneten ſehr heftiges Artillerie
feuer gegen ſie, unſere Flugzeuge ſtiegen auf. Eine An
zahl Bomben wurde auf das Häuſermeer von Paris ab
geworfen. Der Alarm endete 3,30 Uhr.
Ein feindliches Munitionslager in die Luft geſprengt.

Jn der Nacht zum 22. Mai wurde, wie aus Berlin
gemeldet wird, das große feindliche Munitionslager acht
Kilometer nordweſtlich von Abbeville unter unge
heuren Exploſionen durch Bombenabwurf in die
Luft geſprengt. Jn Le Bourget wurden zehn lange
Schuppen in Brand geſetzt. Weit hörbare Exploſionen
dauerten lange Zeit an.

Die „wichtigſte Seite“ des franzöſiſchen Luftkrieges.
Laut „Baſler Anzeiger“ erklärte der neue franzöſiſche

Kommandant der Luffſtreitkräfte, daß die Bombar
dierungstätigkeit die wichtigſte Seite des
Luftkrieges für ihn ſei und daß er entſprechende Maß
nahmen getroffen habe, ſo daß man in der nächſten Zeit
mit ausgedehnten Luftbombardements
hinter der Front ſowie im Hinterlande rechnen müſſe.

Deutſche Flieger in Seenot.
„Nationaltidende“ meldet aus Malmö: Mit einem

holländiſchen Dampfer kamen am Sonnabend in Göte-
borg zwei deutſche Flieger an, die wegen Ben
zinmangels auf der Nordſee hatten niedergehen müſſen
und, nachdem ſie vier Tage und drei Nächte auf
See zugebracht hatten, von dem Dampfer aufgenommen
worden waren. Ein ſchwediſcher Fiſchdampfer rettete an
der Doggerbank zwei andere deutſche Flieger
und brachte ſie nach Marſtrand ein. Die Flieger, die
ebenfalls infolge Benzinmangels zum Niedergehen auf
dem Meere gezwungen worden waren, hatten ſechs
Tage, teilweiſe ohne Lebensmittel und Waſſer, auf dem
Meere zubringen müſſen.

Die Ereigniſſe im Oſten,
auf dem Balkan und in Paläſtina

Lenin über Nußlands Lage.
Aus Moskau wird gemeldet: Am 14. Mai fand eine

gemeinſame Sitzung des Zentralvollziehungsausſchuſſes
der Regierung und der Moskauer Sowjets ſtatt. Bei
dieſer Gelegenheit hielt Len in eine längere Rede über
Die internationgle Sgge Rußlands Japan,
ſo ſagte Lenin, halte eine Millionenarmee bereit, die vor
läufig durch Amerika in Schach gehalten werde. Eine

ine beider wäre zum Nachteil Rußlanre auch r ritar feines 2Entente richte. Die EntwaffWünkte dienung der engliſch- franzöſiſchen Truppen an der Murman
bahn ſei unmöglich, da die Sowjets ohne Waffen daſtän
den. Hingegen ſei Deutſchlands Selbſthilfe möglich. Die
transkaukaſiſche Armee habe ſich losgelöſt unter Nicht
anerkennung des Breſt-Litowſker Friedens. Daher der
türkiſche Vormarſch. Rußland habe aufgehört, eine Groß
macht zu ſein. Der Jmperiglismus ſei gänzlich abgetan.
Schließlich gab Lenin eine drahtliche Mitteilung des Ber
liner Geſandten Joffe bekannt, die beſagt, Deutſchland
wünſche freundſchaftliche Beziehungen mit Rußland und
Gleichſtellung der ruſſiſchen Staatsangehörigen mit den
übrigen Neutralen. Martow, der Führer ver Menſche-
wiki, bezeichnete die Erklärung Lenins als ungenügend
und befürchtete die Entſendung roter Gardiſten gegen die
Engländer und Franzoſen an der Murmanbahn. Joffes
Beſchwichtigung ſei infolge der Fortſetzung des deutſchen
Vormarſches in der Krim gegenſtandslos geworden.
Swerdlow, der Präſident des Vollziehungsausſchuſſes,
betonte im Schlußwort Deutſchlands Friedensabſichten.
Es wurde dann eine Entſchließung angenommen, die die
Sowjet Regierung beauftragt, ſchleunigſt die Oſtarmee
zu verſtärken, und die Diktatur der Sowjets über die
Bourgeoiſie genehmigt.

Das Moskauer Blatt „Nate Slowo“ meldet, daß die
ſozialiſtiſche Regierung gegen das Verweilen engliſch
franzöſiſcher Truppen an der Murmanbahn einen Pro
teſt eingelegt hat.

Die Demobiliſierung der rumäniſchen Armee.
Der offizielle Bukareſter „Staatsanzeiger“ veröffent-

licht den Text des Demobiliſierungsdekrets. Die Demo
biliſierung muß am 31. Mai beendet ſein. Es verbleiben
unter den Waffen die Jahrgänge 1916, 1917, 1918 und
1919, außerdem bei der Marine der Jahrgang 1915. Die
rumäniſchen Militärbehörden haben eine Unterſuchung
eingeleitet gegen diejenigen Offtziere, die nach der Be
ſetzung Beſſarabiens ihre Stellung mißbraucht haben, um
die Bevölkerung Beſſarabiens zu ſchädigen.

Jn der liberalen rumäniſchen Partei dauert der Auf
löſungsprozeß fort.
der frühere Handelsminiſter Orleann und der frühere
Vizepräſident des Senats Robſu, haben ihren Auskritt
aus der Partei beantragt. Die Zeitung „Steagul“ er
fährt, daß die Liberalen ſich bei den jetzigen Parlaments
wahlen enthalten werden, ſie beabſichtigen aber, gegen die
Regierung Marghiloman eine große Oppoſition zu orga
niſieren.
Der Abban der militäriſchen Verwaltung in Rumänien.

Aus Bukareſt wird gemeldet: Nach Abſchluß der
Friedensverträge ſind Veränderungen in der Organiſa
tion der in Rumänien befindlichen militäriſchen Stellen
notwendig geworden. Die bisherige Militärverwaltung
wird aufgelöſt. Die noch verbleibenden Dienſtſtellen wer
den unter dem Oberkommando des Generalfeldmarſchalls
von Mackenſen vereinigt.

Der bisherige Militärgouvernenr General der Jn
fanterie Tuelff von Tſchepe und Weidenbach, der ſeit
mehr als 1 Jahr an der Spitze der Militärverwaltung
ſtand, iſt nach Erfüllung ſeiner Aufgabe vom Kaiſer unter

Belannte leitende Mitglieder wie

e l Verſchwö

huldvoller Anerkennung der geleiſteten Dienſte, und unter
Verleihung einer hohen Ordensauszeichnung von ſeinem
Amte enthoben worden und hat heute Bukareſt verlaſſen.

Vor dem Abſchluß der türkiſch-bulgariſchen
Verhandlungen.

Die „Neuen Zürcher Nachrichten“ erfahren von maß
gebender diplomatiſcher Stelle in Sofig, daß das weitere
Ergebnis des Beſuches Kaiſer Karls eine ſo bedeutende
Annäherung in den türkiſchebulgairſchen Grengzfragen
darſtelle, daß in der nächſten Zeit ein für beide Teile be
friedigender Abſchluß zu erwarten ſei.
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Vom türkiſchen Kriegsſchauplatz.
Der türkiſche Heeresbericht vom 22. Mai

lautet
Paläſtinafront: Zwiſchen der Küſte und dem

Jordan drückten unſere Aufklärungsabteilungen und Pa
krouillen an vielen Stellen feindliche Poſtierungen zurück,
drangen teilweiſe über Drahthinderniſſe hinweg in die
feindlichen Stellungen ein und machten wichtige Feſt
ſtellungen. Auf dem Oſtjordanufer unterbanden wir er
folgreich die feindliche Aufklärungstätigkeit. Während
das Artilleriefeuer nur ſtellenweiſe ſich ſteigerte, blieb
die Fliegertätigkeit tagsüber ſehr rege Feindliche große
Truppenlager im Raume Jordan weſtlich Jericho
Wadi Audſche wurden von unſeren Flieegrn mit gutem
Erfolge angegriffen. Bei Dſchadun Aneze und Mezrae
(Oſtuſer des Toten Meeres) wurden die Rebellen ernent
vertrieben. Das Rebellenlager bei Kaſr el Aſrak wurde
wirkungsvoll mit Bomben belegt. Auf den übrigen
Fronten ereignete ſich nichts Beſonderes.

Politiſche Aberſicht.
Holland. Nach der „B. Z.“ berichtet die „Neue Zürch.

Ztg. aus dem Haag, daß in den letzten Tagen in Amſter
dam, Haag und Leiden infolge der Verminderumg der
Kartoſſfelration wiederum große Humgertumuwlte
ſtattgefunden haben. Die „Aſſociated Preßz“ meldet aus
Waſhington Die amerikaniſche Regierung hat die Bitte
der holländiſchen Ragierung, drei der in amerikaniſchen
Häfen liegenden holländiſchen Schiffe mit Getreide Zu be
frachten, ab gebehn t. Holland anüſſe Schiffe ſchicken.
Man verſteht in Waſhington nicht, warum die holländiſche
Regierung ihren Schiffen die Ausfahrt verbietet. Man
mümimt am, daß dies auf deutſche Einflüſſe zurückzur
führen iſt.

England. „Pettit Pariſien“ meldet aus London: Die
am Sonnabend und Sonntag verhafteten Sinn feiner-
führer wurden nach England gebracht und mit Aus
nahme der Gräfin Markieviez in Wales interniert; die
Gräfin wurde nach London gebracht. Bisher wurde gegen
die Verhaftetem keine Anklage erhoben. Man deutet an,

Daß man ſich darauf beſchränken werde, ſie in Haft zu
halten, ohne ſie vor ein Gericht zu ſtellen. Die liberale
und die fortſchrittliche Preſſe erhebt gegen das beabſichtigte
Vorfahren kebhaften Einſpruch. Sie betont, wenn wirk
lich Beweiſe einer Verſchwörung. mit Deutſchland be
ſtänden, müßten die Schuldigen geſetzlich beſtraft werden;
die übrigen müßten entweder freigelaſſen oder verfolgt
werden. Wie der Nieuwe Rotterdamſche Courant“
aus London erfährt, fährt die libergle Preſſe fort, die
Regierung zur ſo ſorkigen Vay öffentlichung der

i i zu drängenrunde Se e

Deutſche Kriegsgefangene.

Der Kaiſer hat ſich dahin ausgeſprochen, doſß grund
ſätzlich im der Tatſache der Gefangennahme kein Vorwurf
für HKriegsgefangene erblickt werden ſoll, ſolange nicht
etwa das Gegenteil erwieſen ſein ſollte; denn es ſind oft
die kühnſten und ausdauerndſten in Gefangenſchaft ge
raten. Aber die Ehre der geſamten Armee und des ein
zelnen bedarf einer Feſtſtellung der Ark der Gefaängen
nahme. Sie wird häufig im Jntereſſe der Gefangenen
ſelbſt liegen, um ſie gegen unbegründete Verdächtigungen
und üble Nachrede zu ſchützen

Jeder Offizier, auch die Ehrengerichten nicht unter
ſtahenden Feldwebelleutnants, reichen wach Rückkehr aus
der Gefangenſchaft dem Kommandeur des Truppenteils,
zu dam ſie zurückkehreèmn, Berichte über die näheren Um
ſtände ihrer Gefangennahme ein. Offiziere gleichen oder
höheren Ranges als die Kommandeure der Truppenteile,
zu denen ſie zuvückkehren, und die in Ziffer 7 letzter Abſatz
der Allerhöchſten Verordnungen über die Ehrengerichte
der Offiziere uſſw. vom 2. Mai 1874 genannten Offiziere
legen ihre Berichte dom nächſten unmittelbaren Vorge-
ſten vor. Jeder Offizier, der unſchuldig in Gefangen
ſchaft geraten iſt, erhält von dem Kommandeur eine kurze
Beſcheinigung darüber, daß unverſchuldete Gefangenſchaft
vor gelegen hat. Auch den Unteroffizieren und Mann
ſchaften wird hierüber eine Beſcheinigung ausgeſtellt. Für
Beamte gelten dieſelben Beſtimmungen wie für Offiziere
und Mannſchaften. Die Berichte ſind dem nächſten Vor
geſetzten vorzulegen

Eine neue Vergewaltigung der Deutſchen in England
Der Miniſter des Jnnern hat nun auch einen Geſetz

entwurf eingebracht, der die Entnaturaliſation aller natu e
raliſierten engliſchen Umtertamen deutſchen und öſterreichi
ſchen Urſprungs, die der Regierung ghs gefährlich er
ſcheinen, zuläßt. Die Preſſe legt dieſer Maßregel, die alle
Deutſchen, die ſchon jahrzehntelang in England leben
betriffft, große Bedeutung bei.

Deutſch italieniſcher Gefangenenaustauſch.
Aus Berlin wird gemeldet: Am 15. Mai iſt in Bern

auf Grund von Verhandlungen zwiſchen Vertretern der

perſom an unterzeichnek worden. h
z mungen ſollen insbeſondere die beiderſentigen ſchwerver

deutſchen und der italieniſchen Regierung eine Verein
barung über Kriegsgefangene und Zivil

Nach ihren Beſtim

wundeten und ſchwerkranken Kriegsgefangenen ſowie das
Sanitätsperſonal in die Heimat entlaſſen werden. Dar
über hinaus wird aber guch ein erheblicher Teil der in
italieniſcher Hand befindlichen geſunden deutſchen Kriegs
gefangenen befreit werden. Es ſollen nämlich die über
45 Jahre alten Kriegsgefangenen und die Kriegsgefan
genen, die im Alter zwiſchen 40 und 45 Jahrem ſtehen und
Väler von drei oder mehr Kindern ſind, ſowie eine An
zahl ſolcher Kriegsgefangenen, die ſich über zwölf Monate
in Gefangenſchaft befindemn, Kopf um Kopf ausgetauſcht
werden. Außerdem ſind für die Behandlung der beider
ſeitigen e Richtlinien feſtgelegt worden,
die im allgemeinen den mit Frankreich im Dezember v. J.
vereinbarken und in einem Abkommen vom 15. Märs 1918
nieder gelegten Beſtimmungen en ſprechen. Die Beſtim
mungen des deutſche italieniſchen Abkommens kommen auch
den im italieniſcher Gewalt befindlichen Kriegsgefangenen
zuguhe, die von den ſerbiſchen Truppen an Jtalien über
geben worden ſind. Aus den Beſtimmungen, die zum
Schutze der beiderſeitigen internierten oder verſchickten
Zivilperſonen vereinbart worden ſind, iſt hervorzuheben,
daß die in den italieniſchen Kolonien befindlichen deutſchen
Zivilperſonen auf ihren Wunſch nach Jtalien gebrachtwerden. Beſonderer Dank gebührt der e hen Re
e unter deren verſtändnisvoller Leitung die Ver
handlungen vor ſich gegangen ſind. Jn der gleichen Weiſe
iſt das Verdienſtes des Papſtes zu gedenken, der in Fort
ſetzung ſeiner umermüdlichen Beſtrebungen ſein Jntereſſe
an dem Zuſtandekommen der deutſcheitalieniſchen Verhand
lungen bekundet und damit von neuem ein Werk edler
Menſchlichkeit gefördert hat.

Deutſchland
Der Kaiſer empfing am Mittwoch im Großen Haupt

quartier den Abt Jldeſons Havwegen von Marig
Lagch, der ihm den neugewählten Erzabt Dr. Rafael
Walzer von Beuron vorſtellte.

Der Orden Pour le mérite iſt den Hauptleuten
Sich a um burg und v. Pllhehwe verliehen worden.

Der amtliche Bericht über die Sitzung des Bundes
ratsausſchuſſes. Die „Nordd. Allg. Ztg.“ meldet Der
Ausſchuß des Bundesrates für auswärtige Angelegenheiten
trat im Hauſe des Reichskanzlers unter dem Vorſitz des
bayriſchen Miniſterpräſidenten Dr. v. Dan d l am Mitt
woch nachmittag zu einer Sitzung zuſammen. Der Reichs
kanzler Graf v. Hertling machte Mitteilung über die
gelagentlich des Beſuchs Sr. k. u. k. Majeſtät des Kaiſers
Kaull im Großen Hauptquartier gepflogenen Beſprechun
gen. Der Staatsſekretär Dr. v. Kühlmamn gab einen
Uberblick über die geſamte politiſche Lage und erörterte
insbeſondere die Aufgaben die im Oſten bereits gelöſt
ſind und noch der Löſung harren. Daran ſchloß ſich eine
Ausſprache in deren Verlauf der Reichsleitung Dank und
d Weh für das bisher Vollbrachte ausgeſprochen
wurde

Verſchlimmerung im Befinden des Reichstags
präſidenten. Die „Voſſiſche Zeitung“ berichtet, daß ſich
das Befinden des Reichstagspräſidenten Dr. Kaempf in
den letzten Tagen erheblich verſchlechtert hat. Leider muß

eingetretenin dem Befinden des Reichstagspräſidenten
iſt drenbei einem hohen ten re
77. Lebensjahre zu ernſten Beſorgniſſen Anlaß gibt.
Dr. Kaempf hat bisher zum letzten Male am 1. Dezember
1917 eine Sitzung des Reichstags als Präſident geleitet
An dieſem Tage vertagte ſich der Reichstag nach Annahme
einer Kriegskreditvorlage auf unbeſtimmte Zeit. Als der
Reichstag am 19. Februar 1918 wieder zuſammentrat,
eröffnete Vizepräſident Dr. Paaſche die Sißung mit den
Worten „Unſer Herr Präſident iſt leider durch einen
Kurgebrauch, den er nicht abkürzen durfte, verhindert, an
den erſten Sitzungen keilzunehmen“. Eine längere Kur in
einem ſchleſiſchen Bade ließ erfreuliche Fortſchritte der
Beſſerung erkennen, die auch nach ſeiner Uberſiedelung
in das Präſidentenhaus neben dem Reichstag andauerten.
Hoffentlich iſt die Verſchlimmerung in dem Befinden nur
vorübergehend und überwindet die kräftige Natur des
Kranken dieſen Rückfall.

Ein Zeugniszwangsverfehren. Das Zeugnis-
zwangsverfahren gegen den Herausgeber der „Liberalen
Correſpondenz iſt eingeleitet worden. Er ſoll ſeinen Ge
währsmann preisgeben, der ihm Mitteilung gemacht hat
von einem zur Agitation für die Deutſche Vaterlands-
partei auffordernden amtlichen Schreiben des Landrats
von Puttkammer in Swinemünde. In dieſem landrät-
lichen Schreiben vom 23. September 1917, das am Kopf
die Bemerkung trug „betrifft Volksſtimmung und Er
nährungsfragen“, hieß es:

„Mit Ausnahme der vaterlandslos geſinnten Deur
ſchen iſt alles empört in dem Gedanken an ein Nach
geben in der belgiſchen Frage angeſichts unſerer mili
täriſchen Erfolge. Man erwartet von der Regierung
ein energiſches Abſchütteln anmaßender Parlamen-
tarier, vornehmlich des Abg. Erzberger. Viel ver
ſpricht man ſich von der Tätigkeit der Deutſchen Vater
landspartei. Es wäre erwünſcht, wenn auch in Pom-
mern endlich und zwar unter Führung der konſervativen
Elemente etwas geſchehen würde. Ein Zuſammenſchluß
et entſchieden die nächſten Wahlen hoffnungsvoller
geſtalten.“
Der Herausgeber der „Liberalen Correſpondenz hat

in einem Verfahren gegen Unbekannt die Vereidigung
zunächſt mit dem Hinweis abgelehnt, daß er, wenn ein
Vertrauensbruch vorliege, als Mittäter in Frage kommen
würde. Dann hat er in einem neuen Termin am 6. Mai,
in welchem ihm im Falle der Zeugnisverweigerung eine
Geldſtrafe bis zu 300 Mark oder Haft bis zu 6 Mongken
angedroht wurde, ſich bereit erklärt, zu beſchwören, daß er
das Schreiben des Landrats von keinem Beamten irgend
welcher Art erhalten habe. Durch Beſchluß des König
lichen Amtsgerichts Berlin-Mitte vom 15. Mai iſt der
Herausgeber der Liberalen Correſpondenz“ darauf wegen
Zeugnisverweigerung zu 50 Mark Geldſtrafe oder fünf
Tagen Haft, ſowie zu den Koſten verurteilt worden. Da
mit iſt das Zeugnisverfahren aber nicht abgeſchloſſen.
Gleichzeitig mit der Zuſtellung des Gerichtsbeſchluſſes er
folgte die Vorladung zu einem neuen Termin am 4. Juni.

Verant wortlicher Redakteur Franz Rößner
in Merſeburg

Druck und Verkag von Dh. Römer in Merſeburg

Kaempf ſteht Stute

e en



2 ältere anſtändige Leute ſuche
zum 1. 7. oder 1. 10. ein Logis bi

gerenKuwahmen ver Angeigen
Zwangsverſteigerung.

e Im Wege der Zwongsvoll- R u n der Cerer Be tAberrehnen e Hankſagung. ſtreckung ſollen die in Wegwitz be Alleinſtehender junger Herr
See die Wünſche der e Für die wohltuenden, liebevollen Beweiſe der Teil s e r e ehe e e h toter a Msglichkeit Berügſichti nahme bei dem ſchmerzlichen Verluſte unſeres teuren Ent der Eintragung des Verſteigerungs 9 Werken wie e a die

ſchlafenen ſagen wir allen, de ſeinen Sarg mit Blumen
und Kränzen ſchmückten, insbeſondere dem Herrn Paſtor
für die troſtreichen Worte im Hauſe und am Grabe, unſeren
innigſten Dank.

Merſeburg, den 24. Mai 1918.

Jm Namen aller trauernden Hinterbliebenen

Frau Hchmidt.

vermerkes auf den Namen der
Frau Marie Trolldenier geb.
DietmanninWegwitz eingetragenen

Grundſtücke, das Rittergut Weg
witz mit Zubehör, 195 h 94 ar 18 qm
groß, Reinertrag 5971,68 Mark,
Nutzungswert 1697 Mk., Gebäude-
ſteuerrolle Nr. 1, 2, 6, 14, 20, 33,

Grundſteuermutterrolle Art. 1, 24
58, Verzeichnis der Grundſtücke

Exped. d. Bl.

Wöbl. Zimmer
ſofort geſucht. Off. u. G M M an
die Exped. d. Bl.

Hamster-

unck Maulwurfsfells

Hounteg den 26. Mai
(Trinitatiefeſt).

Seſammelt wird eine Kollekte für
das Tiakoniſſen Mutterhaus in

Halberſtadt.
Es predigen

DHom. Vormittag 10 Ahr: Diak.

Wuttke. Nr. 130Vormittage v Uhr: Kinder e am 29. Juni 1918, vorm. 9 Uhr. tauft Max Erbe, Saalſtr. 2
gottesdienſt. durch das unterzeichnete GerichtAbends 8 Uhr: Jungfrauen m Se e ehe Ausgekämmtesverein des Vaterländiſchen
Frauenvereins Seffnerſtr. 1.

Montag abends 8 Uhr Kriegs
bibelſtunde in der Kaiſer
Wilhelmshalle. Wuttke.

Stadt. Vormittag 10 Uhr: Paſtor
chumann. Jm Anſchluß

Beichte u. Abendmahl Derſ.
Vormittag 11 Uhr: Kinder

gottesdienſt. Paſtor Werther.
Abds. 8 Uhr. Jünglingsverein

Mühlſtraße 1. Paſtor Werther
Ev. Mädchenbund St. Maximit:

Nr. 19 verſteigert werden.
Merſeburg, den 17. April 1918.
Königliches Amtsgericht.

Ofentliche Gitzung

Stadtverordn. Verſammlg.
Montag den 27. Mar 1918,

abends 6 Ahr,
im alten Rathauſe.
Tagesordnung:

1. Verpachtung
2) der Wieſen am Waſſerwerk,

der Grasnvotzung an de
Eiſenquelle,

0) des Kleefeldes an der Gasanſtalt.
2. Gewährung eines Feriengeldes

Für die erwieſene herz
liche Teilnahme beim Hin
ſcheiden unſeres lieben Vaters,
Groß und Schwiegervaters,

des Jnvaliden
Auguſt Klage

ſagen wir allen unſeren
herzlichſten Dank.

Merſeburg, 24. Mai 1918.
Hie Hinterbliebenen.

Damenhaar
kauft höchſtzahlend

Alfrecil Kluge,
Bahnhoſſtraße 8.

Ax Ultel
der Badegäſte über Heilerfolge bei
Rheumg, Gicht, Jſchias, Nerven,
Herz, Blaſenleiden durch Dampf,
Licht, Fichtennadel Sool-, Moor
Schwefel, Kohlenſäure Bäder iſt
günſtig. Ein Verſuch wird auch Sie
davon überzeugen. Jetzt iſt die
beſte Zeit zu einer Badekur im
Johannishad Merſeburg Fernr. 245

n ö be
mehr Kappe
Deberzeugen Sie sich von der

Riesen-Auswanl
der Möbel Fabrik

C. Haupfmann
Halle a. S, KI Ulrichstr. 36.

ſ

8 Uhr: Verſamm e Se u Ablieferung v. Einrichtungs-
Gegenſtänden aus Kupfer,

J

Donnerstag nachmittag 4 Uhr
Frauenhülfe v. St. Maximi

Mühilſtraße 1. Wenn r n Schweſtern des Kranken Johannisſtr. 10. 1 Min v. Markt.rau Paſtor Werther. KH hauſes 7nene Vormittags 10 Uhr: upferlegierungen pp. 3. e e e ten e Künst lieder
on e weſtern des Krankenhauſes.Ve m r Uhr: Kinder Im Anſchluß an die Bekanntmachung des Kreis- Ausſchuſſes 4. Tarif für Beſtrahlung t Höhen

vtt Sienſt vom 26. März 1918 betreffend Ablieferung der oben genannten Gegen ſonne. Arme Sefne Hänge)Monte abend 8 Uhr Ver ſtände wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Ablieferung der Gegen 5. Annahme eines Vermächtniſſes. 2 S ſ
ſantulung der konfirmierten ſtände der Reihen 1 und ſofort an die unterzeichnete Sammelſteht Beteiligung an der Ludendorff repariert

Söhne in ung endheim erfolgen kann a r Gustav EngeWerderſtraße. Zum Bezirk der Kreisſammelſtelle bezw. der Ablieferung der 7. Ausgabe von Kriegsnotgeld s
Donnerstag abend 8Uhr: Epgl. Einrichtungs- Gegenſtände gehören folgende Ortſchaften 8. Anfrage betr. Räumung des Mechanikermeister,

Mädchenverein St. Thomä Die Stadt Merſeburg und die Gemeinde und Gutsbezirte Geiſelbettes. MerseburgerOrtsſtatut über die Anzahl der
Magiſtratsmitglieder.

Geheime Sitzung.
Merſeburg, den 24. Mai 1918.

S
Schreibmaschinen- Werkstatt.des Amtsbezirks Frankleben, Dürrenberg, Wallendor

Meuſchau, Schkopan, die Gemeinde und der Gutsbezir
Bündorf, die Gemeinde Knapendorf, Zſchernevdel un
Zöſchen, die Gemeinde des Amtsbezirks Spergau,

im Jugendheim Werderſtraße.
Altenburg. Vormittags 10 Uhr:

Paſtor Kratzenſtein. DVormittag 11 Uhr. Kindergottesdienſt. Derſelbe Erſatz für die ausgewechſelten Meſſing-Türdrücker iſt zurzeit in e Stadtoeraran e Vorſteher S Metall c
J Montag nachmittag 4 Uhr den hieſigen Eiſenwarenhandlungen zu haben. S e unFrauenhilfe Unter Alten S Kautschuk-b 6 Merſeburg, den 30. März 1918. n e e e mit Lamm Sikb ue Wentee abend 8 Uhr: Kriegs J 9 9 eine Se eabend Unt. Altenburg 36 2 C ſammelſte le a eine wehen S'7

Altenburg 36.

Volks-Vibliotheh
Sonntags von 11—12 Ahr vorm.

H. e eAls Verlobte empfehlen sieh:
Helene Schumann

Sergeant Otto Nagel

Trebnitz
den 23. Mai 1918.

c. S e e
S

H.

Für die uns erwieſenen 5
Aufmerkſamkeiten anläßlich
unſerer Vermählung ſagen
wir unſern herzlichſten Dank.

Hermann Sachſe
und Frau

Emma geb. Weinecke.

CölnMülheim, 23. Mai 1918.

G

TodesAnzeige.
Donnerstag abend 10 Uhr

entſchlief ſanft nach langem,
ſchwerem, in Geduld ertra
genem Leiden unſer innigſt
geliebtes kleines Käthchen
im Alter von 7 Jahr 9 Mon.
Um ſtille Teilnahme bittet

Familie
Karl Rnoblsch.

Merſeburg, d. 24. Mai 1918. S
Beerdigung Sonntag
hr vom Trauerhauſe Gr.

Sixtiſtraße Nr. 15 aus.

Großes Olbild See
durchbr. Goldrahmen billig zuverkaufen Karlſtr. 1, 2 Tr.

Kriegsdorf

n

S vorigen

un Liehn

n Posten
sehr stabil und gauber gearbeitet, in 4 Grössen sofort lieferbar

Paul Ehlert,
n

ann, Entenpian 6.

Bnfenplan 11
Fernruf 329.

Bekanntmachung.

An die freiwillige Abgabe von
getragener Oberkleidung für Män
ger wird erinnert. Annahmeſtellen
ſind die Altkleiderſtellen der 5
Magiſtrate

Merſeburg,
Schafſtädt,
Lauchſtedt,

LützenSchkeuditz.
Die abgelieferten Anzüge wer

den nach geordnetem Schätzungs
erfahren angemeſſen bezahlt. Die
5chätzungs und Annahmeſtellen

ind angewieſen, für Oberkleidung,
ite innerhalb 3 Wochen vom Erlaß
der erſten Bekanntmachung (das

J iſt ſeit dem 25. April 1918) abge
lielert werden, einen beſonderen
Zuſchlag von 10 zu dem regel

h mäßigen Schätzungsbeyrage zu be
M willigen.

Merſeburg, den 7. Mai 1918.
Der Königliche Landrat.

J. V. v. Grone.
Mehrverbrauch von Kartoffeln.

Es mehren ſich die Anzeichen,
daß trotz aller Warnungen doch
eine große Anzahl Haushaltungen

den von ihnen im Herbſt
Jahres eingekellerten

Kartoffeln nicht in der vorgeſchrie
benen Weiſe haushalten und die
Kartoffeln über den zugelaſſenen
Wochenſatz von 7 Pfd. hinaus
verbraucht haben. Eine Anzahl

mir

Haushaltungen ſind ſchon jetzt mit
den Vorräten die noch bis 2. Auguſt
1918 reichen ſollten, zu Ende.

Es wird wiederholt dringend
darauf hingewieſen, daß die Haus
haltungen mit den von ihnen ein
gekellerten Kartoffeln unbedingt
bis 2. Auguſt 1818 aus zureichen
haben, und daß ſie auf Zuweiſung
von Erſatz für die vorzeitig ver
brauchten Kartoffeln nicht rechnen
können.

Merſeburg, den 24. Mai 1918.
Der Magiſtrat.

Geſch. Nr. L. A. II. 1297/18.

Freiwillige Auktion
Mittwoch den 29. Mat d. Js.
von vorm. 10 Ahr an, werde ich
im Gaſthof zum goldnen Stern
auf dem Neumarkt hier, folgende
Wagen, Geſchirre und Möbel, ſo
wie eine Partie Brennholz öffent
lich meiſtbietend gegen Barzahlung
verſteigern und zwar

1 vierzöll. Rüſtwagen, 1 gr.
Schweinewagen, 1 Hinterlader,
1 einſp. Rollwagen, 1 Kutſch
geſchrr, Zäume, Jiehblätter,
Wäſcherolle 2 Bettſtellen m.
Matratze, Sofa, I Kieider
ſchrank und noch verſchiedenes
Haus und Wirtſchaftsgerärt,
18 rm eichenes u. 8 rm poppel
nes Scheitholz, ſowie eine Partie
neue Obſtkörbe.

d Auftrage
Albert Franke, Auktiongtor,

verkauft
becken und 2 gute Bettſtellen m,

Ein noch brauchbares, mittleres

ArBeltspferd
verkauft Leung Nr. 2l.
9 Stch. funterfegte Abvatrferne

ſind zu verkaufen
Pretzſch Nr. 8.

ff. Mubbaum-Salontſsch
Markt 22, 2 Tr.

1 Aufwaſchſchrank m. 3 Jink

Matratzen zu verkaufen
Halleſcheſtraße 39.

Spleges zu verkaufen
Fiſcherſtr. 22, 1. Etage.

Ein wachſamer Hoſhund wird
zu kaufen geſucht

Meuſchau A1.
Glucke mit oder ohne Küchen

und einige Legehühner
zu kaufen geſucht.

R. Günther,
Leung Werke (Kiesbüro).

Eine neumilchende Ziege
ſucht zu kaufen

Benemann, Fiſcherſtr.

Lagerräume
trka 450 qm) zu vermieten

Halleſche Str. 39
Ich ſuche für meine Filiale am

dortigen Platze zum 1. I. od. 1. 4
1919 einen paſſenden

Laden mit Wohnung
für kleine Familie in guter Ge
ſchäftslage Das Geſchäft hat
nur beſſere Kundſchaft und ruhige
Branche. Gefl. Off. u. „Geſchäft
mit Preisang. Hhauptpoſtlagernd
Halle erbeten.
Kinderl. Ehepaar ſucht Jul
Wohnung (Stube, Kammer, Küche)

in Merſeburg oder Umgebung.
Off. an Schmiedemſtr. Schneide
wind, Blöſten.

Brautpaare ſucht WohnungStube 2 Kammern und Küche)
per Juli oder 1. Oktober.

Werte Off. unter I I. in der

m
Schneider

für Amänderungen aufs Land
geſucht. Näh. in der Exp. d. Bl.

Aleberinnen

für Drogenbeutel und ge-
fütterte bodenbeutel,

auch solche, die schon früher
bei mir gearbeitet haben, fin-
den immer Beschäftigung.

Arthur Kornacker.

14—15 jährige

Arbeits mädchen
ſucht für ſofort

Peifschenfahrik Hallesche Str.

Frauen
und Mädchen
für leichte Fabrikarbeit (auch ſolche,
die ſchon bei mir waren) werden
geſucht.

Arthur Kornacker,
Zuwerlüſſ. Heizer
ſofort geſucht.

Bürgerliches brauhaus,

frauen zum Rübenhacken
ſucht F. Bohle, Sand 2

Kufwarktung
geſucht Brauhausſtr. A.

Donnerstag abend iſt in ver
Preußerſtr. ein ſchwarzer Schuh

Exper. d. Bl. erbeten. verloren gegangen. Gegen Be
lohnung abzugeben Sand 22 I.



Grützwurſtverkau „Foßſleiſch nnd Jleiſchwaren Verkauf lehrngabtelhnn arehnn
Verkaufsſtelle Rudolph, Clobigkauerſtr. Nr. 4, Nr. 801-1400 bei Möbius, Tiefer Keller 1, J D J Sonntagx Lehmann, Dammſtr. Nr. 6 Nr. 4501-5100 nachmittags von 2—3 Uhr auf die Ordnungsnummern 2501--2600 den 26. Mat

e l.a umar T. e S ſt 5 z z S D 5auf Nr. 3 der Grützwurſtkarte 3400 m ln en auf eine beſtimmte Art von Fleiſch oder Fleiſch C HSürrenhberg.
Verkaufspreis: 5 Pfund 50 Pfennig. Meer e d 24, Mai 1918 e AbmarſchMerſeburg, den 24. Mai 1918. L. A. I. 662/18. e e l. 663118.Das ſtädtiſche Lebensmtttelamt. Das tädtilche Sebensmittelamt. J J

e J e den 29. Maie e S VerſaumlungJ imFür qie Kammer-Lichtspiele! ee 8
Einmachezeft; Höhenluft. Aus Angst!

Mit der beliebten Künstlerin gerichtet werdet e

e eoppelt gekühlte Geſlügelzucht.e xenen Pütel von Pangar l. er elmundgeblasene Qualitätsware, S o iebesroman in 6 Akten. Sonntag den 26. d. M., 5 Ahre e J nachm., im „Neuen Schützenhaus“bedeutend haltbarer als Maschinengläser. e D zwanglose Besprechung
In allen Grössen und Mengen sofort lieterbar- O E hep re webe Betane es n 1 und 2 Liter. en vangeliſcher Frauenhund Alle Geflügelfreunde ſind hierzu

willkommen.

S 7 Auskunft jeder Art dVorjährige ILagerbestände zu alten Atsgruppe Merſehurg. e
geflügel, vermittelt unſere Geſchäfts

Preisen, nur solangeder Vorratreicht. General Verſ ammlung ſtelle Unter Altenburg 13, gern
ruf 420 Der Vorſtand.

Mittwoch den 29. Mat 1918, nachmittag 5 Ahr,J nkoch- App argt e mit G Poderneg Thor im Sitzungsſaale der Generalkommiſſion, Wilhelmſtraße 8/10. Vereinigung

mometer 25,50 Tages Ordnung:n ha y aſgen Abert der Fobrityſege, u Jhrderunn d Pflege
Grohe Poſten Gummi kinge (Frl. M. BiſchoffHalle, bisher Fabrikpflegerin in Eilenburg). der weiblichen Jugend.

Unſere Mitalieder werden gebeten, zahlreich zu erſchei Sonntfür alle Sorten Gläser Gäſte ſind willkomn en le e ren lage un
15, 20, 25, 35, 45 und 60 Pfg. e S F7UGeleegläser, Saftflaschen Habe eine Vertretung für frünines ler

Fruchtpressen, Pergamentpapier e enVergr ößerung ortragsfolgen im Theater.
von YUhotographien m
übernommen Tadelloſe, ſaubere und preiswerte Arbeit auch nvon älteren Bildern wird garantiert. Einrahmungen werden er S n n

ſachgemäß ausgeführt unter billigſter Preisberechnung.

Albert Voigt, Glaſermeiſter, domftraße 11. „Germwang“

Gewinn Auszug Sonnabend d. 25. Mai, abendsder 8 Uhr,Preuss,-Sticld. (237. Kgl. Preuss.,) Klassen- Lotteriee u e e T Rongtsverſammlunge im „Neuen Schützenhaus“.et ſode gerogeno Fammer ind vo gleſen hohe Gewinne er E 5 li e gt in Ihrem Jntereſſ e S Zahlreiches Eaeenen e
and. gwar ſo einer auf die lose gleleher Nummer in den beiden

Jhre Aufträge auf elektriſche Lichte und Kraftanlagen S JugendkompanieAbteilungen I und II

ſchon jetzt zu erteilen, damit dieſelben bei ſpäterem Gebrauch

8 köe kloktromonor- 1. gleſtnche Uichtanlagen r Frankleben.
Sonntag den 26, Maf im Saaleausgeführt werden. Koſtenanſch lage berg t des Hereg vahſch

ektrote4130967 2183099 229407 226662 226907 227834 228267 280189 Franz Wengler, Weißenfels JnſtallationsBüro, Bahnhof Niederbeung

n See ginn nennt n Döeater Auſfütrungt 8en e e en e S I I An t n et 48 n t Anfang pünktlich 73 Uhr abends.
e S S S S Es ladet freundlichſt einn en n e Sie Suhend ten venis2 5 2e e e e Aonfe ſeben Poſten ausgetammeesc 2216283 17980 18616 19360 20885 25963 26328 28940 81092 39259 42319

60502 60599 60712 61717 67148 71971 742651 82351 84524 87049 91417
03723 94540 96868 97087 98598 100139 107753 110510 111008 41825s8
20448 124998 125286 125671 180521 182215 184948 187221 14022
141808 1418865 144006 144106 1465476 147676 162870 158035 156300
167140 157469 158318 169242 160671 160854 161408 163523 171908
172848 173461 183425 188329 195068 197880 198766 200767 203883u et 217004 1788 218012 228821 230642 l ſ. t ſ f Roßhaore Pene höchſtein der Nachmittagsziehung wurden Gewinne über 240 Mark zum F ſchen el eren e Ich 0 Frau Jrmiſch Johannis

n e e e le F. Fahrgeld wird vergütet.06 Gewinne zu 3000 M. 12818 20798 25294 80328 89870 42106
43156 45962 49867 60491 54394 64088 64666 67187 68352 73881 80330

e

81673 64246 66618 87080 88992 91412 107678 118883 116053 126529 3
122884 129841 150808 152723 166863 1687909 176165 176176 179291
483677 r 1872 6 169825 198603 195775 206551 209827 213110

219469 223343 230287 3I60 Gewinne zu 1000 M 2887 4956 65253 6293 8282 0631 10409
12768 24456 24682 85910 86778 87137 37313 383977 42756 4529740199 506886 62386 58109 70183 71916 77518 78627 78682 80812 e o S I
s1767 62466 s 90188 90941 02884 94285 04424 98746 101780 Boer e B S
108671 104676 107501 107 337 108878 109879 109928 116608 121724 F184163 186408 188616 140890 148798 147335 154017 156285 187133 Zwei gute mittelſchwere
Iag662 1o0s08 170180 171985 172840 176514 180887 190465 191476 99 32c0141 208160 218451 214664 217496 28066 219707 227841 228808 r 9 er anen
e e220 Cowinne zu 600 M 10453 12864 18802 16541 16887 174821854 27808 27949 28476 26607 29962 32079 32487 86621 38889 44651 und mehrere leichte zufeſte
A6osr 40116 61606 54802 59464 60322 62212 66880 71110 77414 0Noos 78477 60101 68400 85087 88931 96560 40498 93061 108812 10578 Pfer e,

do

S

e PerSehtiges Lastspiel in 4 Akten. e

im „Ratskeller“.

II

(Ohne Gewaähr.) Nachdruck verboten.
In der Vormittagsziehung wurden Gewinne über 240 Mark gezogen.

3 Gewinne zu 10000 M 67989
2 Gewinne zu 5000 M 20363288 Gewinne zu 8000 M. 2834 9632 18514 14524 17525 33876

40809 42318 49875 60698 54434 61966 64095 69765 78186 79929 84767
86581 900397 90977 95929 100458 109597 115818 122831 136951 149374
163904 156365 163911 182210 183470 185699 187209 191978 1093680

M
AIIICCCCEEE

e. e85 s 44 1307 e
185807 1366655 188272 188717 1894660 140008 Wir ſuchen bei hohem Lohn für unſere Brauerei einen tüchtigen, paſſend für jedes Geſchäft oder
146597 146166 149010 181348 162878 154092 kräftigen und zuverläſſigen Wächter, de früh und abends die Pferde Lindwirtſchaft, ſtehen preiswert

156784 164791 166008 168227 168855 168507179163 182657 194698 195761 196021 197410 zu füttern hat. Schriftliche Angebote ſind zu richten an die zum Verkauf.

s 205148 205224 205878 206897 206088 206516 W*11196 21 217088 219681 224400 229852 282968 288687 e Naundorf,Stadtbranerei Carl Berger. Merſeburg. Telephon
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im nahen Gröba dem

Heerſchland.
Ber Vizepräſident des Deutſchen Reichstages Dr.

Paaſche wurde in So ſag vom Miniſterpräſidenten Ra
dofaw o w empfangen, mit dem er eine lange Unter
redung hatte. Heute abend gibt die Geſellſchaft für För
derung der wirtſchaftlichen und kulturellen Beziehungen
e Bulgarien und Deutſchland ein Feſteſſen zu Ehren

s Gaſtes. Morgen wird Vizepräſident Dr, Paaſche im
Saale des Nationaltheaters einen Vortrag über die wirt
ſchaftlichen Beziehungen zwiſchen den Verbündeten halten.

Vorbereitungen zum Wahlkampf in Preußen. Der
Volksbund für Freiheit und Vaterland er
läßt einen Aufruf, in dem es heißt. Der Volksbund für
Freiheit und Vaterland erhebt enkſchiedenen Widerſpruch
gegen die unwürdige Behandlung, die die Wahlrechts
vorlage der Regierung in der dritlen Leſung des Preußi
ſchen Abgeordnetenhauſes erfahren hat. Die Staats
regierung hätte unter allen Umſtänden mit der e et
en volksfeindlichen Hauſes antworten müſſen, ſtatt
deſſen läßt ſie in Verhandlungen ein und erhält unſer
öffentliches Leben in einer Unruhe, die weit ſchädlicherwirken muß als ein kurzer Wahlkampf Auch Der
ſozialdemokratiſche Parteivorſtand erläßt
einen Aufruf, worin die Parteiorganiſationen aufgefor
dert werden, überall Verſammlungen abzuhalten, in denen
die Auflöſung des Landtages mit Entſchiedenheit gefor
dert wird. Weiter wird geſagt. Der Parteivorſtand
tritt binnen kürzeſter Friſt mit der preußiſchen Landeskommiſſion und dem Parteigusſchuß zuſammen, um zur
Wahlrechtsfrage und der Verkürzung der Brotration
Stellung zu nehmen.“

17. Delegiertentag des Gewerkvereins der deutſchen
Maſchinenbau und Metallarbeiter (H.-D.). Jm weiteren
Verlaufe der Verhandlungen ſprach Herr Czieslik-
Duisburg über „Arbeiterlöhne und Unternehmergewinne
in der e War Es gelangte eine Entſchließung zur
einſtimmigen Annghme, in der mit Entſchiedenheit die
übertriebenen Gerüchte von einer fabelhaften Steigerung
der Söhne der Metallarbeiter zurückgewieſen wurden. Die
hohen Preiſe für alle Lebensmittel und Bedarfsartikel
würden nach dem Urteil maßgebender Behörden noch lange

ſeit nach Friedensſchluß andauern. Andererſeits ſeien
ichere Anzeichen dafür vorhanden, daß mit Kriegsende

willkürliche Lohnſenkungen ſeitens der Arbeitgeber vor
enourmen werden. Hieraus ergebe ſich die Gefahr
chwerer wirtſchaftlicher Kämpfe in der Übergangszeit, die
eignet wären, unſer geſamtes Wirtſchaftsleben in ſeiner

iefe zu erſchüttern. Die Entſchließung ſchlägt daher vor,
bei den Arbeitskammern auch beſondere Lohnämter ein

Sodann e e der Vorſitzende Gleichauf
n Tätigkeitsbericht für die Jahre 1914 bis 1917. Der

Kaſſenbericht des Hauptkaſſierers Strubalt ergab das
erfreuliche Bild der günſtigen Entwicklung des Gewerk
Pereinsvermögens. Nach dem Bericht des Hauptreviſors
Lipke wurde dem Hauptkaſſierer Strubelt ſowie dem ge
d Hauptvorſtande Dank und Entlaſtung ausge

e.

r Oſterfeld, 22. Mai. Aus Rußland kam ein
ſchönes Stück Speck hier an. das Freude machte. Schön
eräuchert, tadellos er friſch, und nicht zu teuer Das
fund 8 Mark. Aber beim Zerteilen entdeckte man:

es war hohl und feſt mit Salz ausgeſtopft!
Mühlberg, 23. Mai. 12 Zentner Graupen,

über deren Erwerb er ſich nicht ausweiſen konnte, wurden
Handelsmanne Marx abgenommen.

M. hatte die Graupen in einer Gartenveranda der Hafen
len verſtaut; man glaubt, daß ſie aus Kähnen ge
tohlen wurden. Marx, der gerade eine große Kiſte mit

ſene nach Chemnitz expedieren wollte, wurde ver
aftet.

Neuſtadt a. H., 23. Mai. Die hier bei ihren Eltern
zu

Des Weibes Waffen
9

Original Roman von Elsbeth VBorchart.

5. e doch auf on R etu ver t voßhagen“, meinte ſie leichthin.
ieter zuckte die Achſeln.

Was man ſo verkehren nennt! Der alte Baron ladet
uns meine Kameraden und mich, zuweilen zur
at gute Weine, gute e das iſt alles Sonſt
tehen wir uns fern. Kbrigens“ es blißtzte in ſeinen

ugen auf haben meine Kameraden auch in Rotenfelde
eſuch gemacht, ohne je gebeten worden zu ſein ihn zu

e e e Dieter, da der Hnkel V
„Hu weißt, Dieter, r. Onkel wenig Verkehrpflegt en i Jutta.
Aber um deinetwillen, Jufta, müßte er es doch tun.

Ich ſehe nicht ein, warum der Onkel ſich um meinet
willen Unruhe und Unbequemlichkeiten auferlegen ſollte,
umſoweniger, als ich mir abſolut nichts daraus mache“,
entgegnete ſie ruhig, aber beſtimmt.
Das iſt für ein junges Mädchen immerhin unbegreif

e er. „Etwas muß man doch von ſeinem Leben
„Das?“ Es zuckte ſpöttiſch um ihre Lippenhabe meine Arbeit und meinen Beruf, das iſt mir rn

und jetzt, wo der Onkel krank iſt, verbietet ſich jeder geſellſchaftliche Verkehr wohl von ſelbſt“, fügte ſie ine
„Du brauchſt nicht etwa zu fürchten, daß ich dir morgen

e die ganze Kameradſchaft ins Haus ſchicken werde“,
achte Dieter beluſtigt auf. „im Grunde nun traf ſiee neckiſch herausfordernder Blick „iſt es r en
ieb ſo.

Sie ſah ihn verſtändnislos am. Da zuckte es üibermüti,in J et „Weiht du was die Kameraden von mir be

„Nun fragte ſie gleichmütig

ſuch weilende Gattin des Staatsanwalts Ackermann

etlage zum „Merſehnrger Correſpondent“,
S Sonnabend den 25. Mai

aus Weimar erhielt von der dortigen Kriminalpolizei die
Nachricht, daß ihre Wohnung während ihrer Abweſen
eit vollſtändig ausgeraumt worden ſei. Die
ohnung liegt im dritten Stock.

Altenburg, 24. Mai. Der Landtag des Herzog-
tums Sachſen Altenburg wird in Kürze einberufen
werden, da ein pgar eilige Vorlagen der Erledigung
arren. Auch eine Erhöhung der Kriegsteuerungszulagen
ür ſtaatliche Beamte und Arbeiter, Geiſtliche und Volks
chullehrer iſt in Ausſicht genommen, wobei auch die be
ürftigen Ruheſtändler und Hinterbliebenen Berückſichti

gung ſinden ſollen.
Goslar, 23. Mai. Unſer Jägerbataillon

Nr. 10 erhielt als kaiſerliche Auszeichnung für ſein
tapferes Verhalten in der Durchbruchsſchlacht am Jſonzo
S e Bild mit eigenhändiger Unterſchrift des

aiſers.
Ein Beitrag zur Schleichhandelswirtſchaft.

z
j

rates durch den Reideburger
ige war und beträchtlichen Um

ngen vom
ta
a

kvenſ

„Daß ich dich nur für mich allein haben wollte.
„Unſinn“, wehrke ſie mit heißem Erröten ab und wandte

ſich um konnte es jedoch nicht verhindern, daß er ihre
Hand ergriff und an ſeine Lippen preßte

„Achtumgl Da iſt das Förſterhaus!“ ſuchte ſie mit
einem S über ihre Befangenheit hinwegzukommen und
entzog ihm haſtig ihre Hand.

Da tauchte auch ſchon das einſtöckige Gebäude hinterden Bäumen des Waldes auf. v e
Nun fing ſie an ihm den Zweck ihres Beſuchs beim

u und die näheren Einpelheiten kurz mitzuteilen
of Dietrich merkte recht wohl, daß ſie damit eine doppelte

Abſicht verband. Zuerſt einem ihr gefährlich erſcheinen
den e die Spitze abzubrechen und zweitens ihr
Verhalten gegen ihn von vorhin wieder gut zu machen und
ihn zu verſöhnen. Damit erzeugte ſie zwieſpältige Empfin-dungen in ihm. Aber ſo war ſie immer. Jede günſti.

en zu einer Ausſprache wußte ſie in dieſer Weiſe
gbzuſchneiden es war ihr nicht beizukommen. Wenn er
ihr deshalb zürnen wollte, entwaffnete ſie ihn durch ein
gütiges Wort, wie eben jetzt.
So kamen ſie vor dem Haus an. Er ging mit ihr hin

ein und begrüßte den ihm bekannten Förſter, miſchte ſich
aber mit keiner Silbe in das nun ſolgende Geſpräch,
ſondern ſtellte ſich mit dem Rücken an ein Fenſter und ſah
verſtohlen zu Jutta hin. Wie vornehm und ſtolz ſie in
dem einfachen Kleide wirkte, und wie jeder Zoll an ihr
die geborene Gutsherrin war. Freilich, die Herrinnen
launen mußte er ihr ſpäter abgewöhnen, wenn er ſelbſt
erſt der Herr auf Rotenfelde und ſie ſein Weib war. Wenn
er nur endlich erſt ihrer ſicher wäre!

„Nicht wahr, Dieter, das iſt auch deine Meinung?“weckte Jutta ihn plötzlich aus ſeinen Gedanken, indem ſie
72 ihm zuwandte, gewiſſermaßen um ihn an ihren Ver
andlungen teilnehmen zu laſſen

S h ccccche-—Halten des Rittergutsgeſpanns vor dem Hauſe des Regierungsrates der re verdächtig vorgekommen ſei. Er

fügte hinzu; „Man glaubt nicht, daß ſich ſolche Sachen in
der Nähe eines Polizeigebäudes abſpielen könnten.“

Merſeburg und Umgegend.
24. Mai.

Mehrverbrauch von Kartoffeln. Der Magiſtrat er
läßt nochmals eine dringende Warnung an die
Haushaltungen, Kartoffeln nicht über den zugelaſſenen
Wochenſatz von 7 Pfund hinaus zu verbrauchen. Es
mehren ſich die Anzeichen, daß doch eine Anzahl Haushal
tungen ſchon jetzt mit den Vorräten, die noch bis zum

e

wir bei weitem nicht in der Lage,

2. Auguſt 1918 reichen ſollen, zu Ende ſind. Alle
Haushaltungen werden daher in ihrem eigenen Intereſſe
darauf aufmerkſam gemacht, daß ſie mit den von ihnen
eingekellerten Kartoffeln unbedingt bis 2. Auguſt 1918
auszureichen haben und daß ſie auf Zuweiſung von Er
ſatz für die vorzeitig verbrauchten Kartoffeln nicht rechnen
können.

Errichtung einer Erſatzmittelſtelle für die Provinz
Sachſen. Wie man uns mitteilt, wird eine Erſatzmittel
Kurt für die Provinz Sachſen errichtet werden die der

reisprüfungsſtelle für den Regierungsbezirk Merſeburg
in Halle a. S. angegliedert werden wird. Die Anſchrift
der neuen Stelle lautet: e die ProvinzSachſen in a. S., Rathaus. Neidiſch bemerkt dazu
die „Magdeburgiſche Zeitung“: Wieder einmal wird eine
nes für die Provinz Sachſen in Halle errichtet.

nſeres Wiſſens iſt Magdeburg die Hauptſtadt der Pro
vin z.

Eine Stadtverordnetenſitzung findet am kommenden
Monkag ſtatt. Auf der Tagesordnung ſtehen u, a. Ge
nehmigung von Wieſenverpachtungen, Annahme eines Ver
mächtniſſes, Beteiligung an der Ludendorffſpende, Ausgabe
von Kriegsnotgeld und Ortsſtatut über die Anzahl der
Magiſtraksmitglieder. Außerdem ſteht zur Verhandlung
e nfrage über die Räumung des Geiſel-et t e 8.

Amtliche Bekanntmachungen über die Zuteilung von
neuem Schuhwerk für die Behörden, öffentlichen Anſtalten
und Wohlfahrtseinrichtungen ſowie für die Wohlfahrts
flege und über die Sonderzuteilung von neuem Berufs

werk werden im Anzeigenteil der vorliegenden
Nummer durch den Kgl. Landrak für den Kreis Merſeburg
veröffentlicht. Jntereſſenten werden hierauf beſonders

aufmerkſam gemacht. SVorläufig keine n Seefiſche. Der Kreisein
kauf Merſeburg hatte ſich um eine ſtärkere Belieferung
des Kreiſes mit riſchen Seefiſchen bemüht. Darauf iſt
von der Krie, r für die NordeSitz Geeſtemünde, folgende Antwort eingegennree
teilen Jhnen mit, daß Sie auf e ſtärkere 7

nen denngenblicklich haben, ſind

icht alle uns weſenBezirke voll befriedigen zu können. Dazu kommt noch,
daß wir jetzt auch noch den Bezirken etwas zuweiſen
müſſen, die in den ganzen Wintermongten bei den kleinen
Zufuhren überhaupt nichts erhalten haben Sie wollen
ich bitte eine Zeitlang gedulden, wir kommen Jhnen von
ſelbſt wieder näher Damit dürfte auf eine Beſſerung
cher S lieferung in abſehbarer Zeit nicht zu
rechnen ſein.

Kapitalabfindung bei Wiederverheirgtung von
Kriegerwitwen. Man ſchreibt uns: Es herrſcht r
die Anſicht, daß den Kriegerwitwen bei Wiederverheirg
tung eine beſtimmte Abfindungsſumme aus Heeresmitteln

uner iſt. Dieſe Annahme iſt irrig. Denitwen kann bei Wiederverheiratung nur dann eine
Kapitalabfindung gewährt werden, wenn Bedürftig
keit hierzu vorliegt. Die Höhe der Abfindungsſumme
richtet ſich nach der vorhandenen Bedürftigkeit. Iſt die
Be er einwandfrei feſtgeſtellt, ſo erfolgt die Aus
zahlung der bewilligten Summe gegen Quittung der An
tragſtellerin an die amtliche Fürſorgeſtelle, welche die
nützliche Verwendung des Betrages zu überwachen hat.
Sind bei der Wiederverheiratung die erforderlichen Wirt

Gewiß ja natürlich!“ beeilte er ſich zu erwidern,obgleich er keine Ahnung hatte, wovon die Rede geweſen
war. Jm Grunde intereſſierte ihm dieſe ganze Sache
wenig, und er freute ſich nur auf den r Heimweg. da wollte er ſie ſich nicht wieder entſchlüpfen laſſen.

ndlich war es ſo weit. Nachdem ſie ſich von dem
örſter verabſchiedet hatten, gingen ſie wieder denſelben
J ſie gekommen waren, zurück.

ie ſchien noch ganz erfüllt von dem was ſie mit dem
Förſter verhandelt hatte, denn ſie ſprach ſehr eifrig darüber
und beachtete es nicht, daß Dieter ihr nur zerſtreut w.
örte und einige Male einen Anlauf nahm, etwas Perſon
iches, ein anderes Thema zu berühren

Da als ſie die Fahrſtraße überqueren mußten, fahen
ie einen Wagen heraneilen. Um ihn erſt vorüber zu
aſſen, blieben ſie am Rande ſtehen.

Es ſind die Großhagener“, ſagte Jutta.Im nächſten Augenblick rollte der Wagen heran und
hielt auf einen ſcharfen Zuruf aus dem Jnnern des Wagens
mit einem Ruck vor ihnen
5 a dem Wagen beugte ſich die Baronin Berkheim
eraus

Welche Kberraſchung mein liebes Fräulein von
Wildenfels und mein lieber Baron rief ſie, beiden nach
einander die Hand hinhaltend, die Dieter ſofort ritterlich
an ſeine Lippen zog

„Geſtatten Sie, daß ich Ihnen meine Nichte, Fräulein
Mira von Steuben, vorſtelle“, fuhr die Baronin fort und
wies auf die junge, bildſchöne und elegant gekleidete Dame
gn ihrer Seite, die ſich jetzt mit entzückender Anmut und
beſtrickendem Lächeln leicht verneigte

Wolf Dietrich ſtand einen Augenblick wie geblendet von
dem Anblick der reizvollen Fremden, da hatte ihn die jun
Dame ſchon angeredet; ein Wort gab das andere, und
gleich ſich alle Vier daran beteiligten, war es doch, als

Er fuhr faſt erſchrocken zuſammen
unterhielten ſie ſich allein

r Fortſetzung folgt.)



ſt Zahlung hierauf nicht mehr zu leiſten, oder Vermögen
vorhanden, ſo wird die e en Nur zur r einer
Kapitalabfindung von der den Antrag prüfenden Militär
behörde in der Regel nicht anerkannt.

Der Deutſch- evangeliſche Frauenverein, Ortsgruppe
Merſeburg, hält ſeine Generalverſammlung am Mittwoch
den 29. Mai e 5 Uhr, im Sitzungsſaale der
Generalkommiſſion ab. Näheres im Jnſeratenteil.,

r

Erlaß eines Ortsſtatuts über die Anzahl der
Magiſtratsmitglieder.

Auf Grund der 88 11 und 29 der Städteordnung vom
30. Mai 1853 wird mit Zuſtimmung der Stadtverord-
netenverſammlung vom 1918 folgendes
Ortsſtatut erlaſſen s

Der Magiſtrat beſteht vom 1. Juli 1918 ab:
a) aus drei beſoldeten Mitgliedern, und zwar:

dem Erſten Bürgermeiſter,
dem Zweiten Bürgermeiſter,
dem Stadtbaurat;

b) aus ſechs unbeſoldeten Stadträten.
Zur Begründung wird ausgeführt:
Nachdem durch Gemeindebeſchluß vom 7./13. Mai 1918
I. 607/18 grundſätzlich die Stelle eines Stadtbau

rats als Magiſtratsmitglied genehmigt iſt, bedarf es noch
der Anderung des Ortsſtatuts über die Anzahl der Magi-
ſtratsmitglieder, um für die Stelle die formelle Unterlage zu Phaſe Die Ausſchreibung der Stelle iſt in
zwiſchen in die Wege geleitet, vorbehaltlich der Ge
nehmigung durch den Bezirksausſchuß, an der ja nicht zuweiſen iſt, zumal ſchon früher hier eine Stadtbaurats-
ſtelle beſtanden hat und das dementſprechende Ortsſtatut

genehmigt worden war.

n egenſtände bereits aus erſter Ehe vorhanden und

Zu der Verordnung gegen Preistreiberei
wird uns noch mitgeteilt:

Die neue Verordnung verſchärft die Strafen, ſucht
aber auch einen Ausgleich zwiſchen den Intereſſen der
Verbraucher und den Berufsintereſſen des Handels und
der übrigen Erwerbskreiſe zu ſchaffen, die mit der Er
eugung, Herſtellung und Verteilung der Bedarfsgegen-Kande befaßt ſind. Gefängnis und Geldſtrafe bis zu

200 000 Mk. drohen dem, der vorſätzlich für egenſtände
des täglichen Bedarfs oder des Kriegsbedarfs Preiſe
fordert, die unter Berückſichtigung der Verhält
W einen übermäßigen Gewinn enthalten oder der ſich
ſolche Preiſe für einen anderen verſprechen läßt; gleiche
Strafen drohen dem Vermittler ſolcher Geſchäſte, ferner
dem, der die genannten Gegenſtände urückbehält, dem,der ſie nb rauch macht, ſodann dem Kettenhändler und

endlich dem, der an einer Verabredung oder Verbindung
zu den ſtrafbaren Handlungen teilnimmt oder zu ihnen
auffordert, r oder ſich erbietet. Selbſt dann, wenn

die Zuwiderhandlung fahrläſſig begangen iſt, ſoll auf Gefängnis bis zu einem Jahre und v Geldſtrafe bis zu
50 000 Mk. oder auf eine dieſer Strafen erkannt werden.
Zu dieſen außerordentlich ſchweren Strafen treten noch
empfindliche Nebenſtrafen, ſo kann der Betrag einge

zogen werden, der dem erzielten Gewinn entſpricht, eben
i die Gegenſtände ſelbſt eingezogen werden.

Sann auch der Verluſt der bürgerlichen
erkannt werden. Noch h feratreftden, der ſchon einmal wegen ſolcher Vergehen mit Gefäng

nis beſtraft iſt; ihm droht eine Zuchthausſtrafe bis zu
5 Jahren und daneben eine Geldſtrafe bis zu 500 000 Mk.
Ebenſo wie für Preiswucher ſind die Strafen für die
Uberſchreitung der Höchſtpreiſe angeſetzt worden. Jm
einzelnen wird beſtraft, wer vorſätzlich. höhere Preiſe als
die Höchſtpreiſe fordert oder ſich oder einem anderen ge
währen läßt, wer an einer entſprechenden Verabredung
oder Verbindung teilnimmt und wer zu ſtrafbarer Hand
lung auffordert, anreizt oder ſich erbietet. Jndes iſt nicht
nur der Verkäufer ſtrafbar, ſondern auch der, der die
r Preiſe gewährt oder verſpricht, mithin alſo der

äufer, letzterer jedoch nuxr, wenn er Händler iſt oder,
wie es im Geſetz heißt, der Erwerb für Zwecke der Weiter
peräußerung mit Gewinn vorgenommen wird. Die
Hausfrau alſo, die lediglich auf Decung ihres Hausbedarfs bedacht iſt, bleibt ſtraflos ebenſo die Gemeinde und

die Betriebe, die ihre Angeſtellten verſorgen.
e

Für unſere Hausfrauen!
Lebensmittelkalender für Sonwabewd den 25. Mai.)

Für Haushaltungen.
Ansgabe. Fleiſch und Fleiſchwaren: Auf den

Kopf der Bevölkerung 200- Gramm mit Knochen Gleich
zeitig Umtauſch der Reichsfleiſchmarken.

50 Gramm Grieß, 250 Gramm Kunſthonig
und 50 Gramm Knorrſuppen: Gegen Abgabe der
Quittungsabſchnitte Nr. 20, 21 und 22 in den Lebens
mittelgeſchäften.

Butter. Auf den Kopf 40 Gramm Butterſchmalz
(Zuſatzberechtigte 50 Gramm) in den Butterſtellen.

s Von nachmittags 4 bis 7 Uhr indem Verkaufsſtellen Rudolph (Clobicauer Straße) auf
die Nr. 801 bis 1400, Lehmann (Dammſtraße) Nr. 4501
bis 5100, Schubert (Burgſtraße) 8001 bis 9200, Staake
(Neumarkt) Nr. 12801 bis 13 400. t

Roßfleiſch:. Von nachmittags 2 bis 4 Uhr auf
die Nr. 2501 bis 2700 bei Möbius (Tiefer Keller).

S Lochan, 24. Mai. Das Eiſerne Kreuz 1. Klaſſe wurde
dem Sergeant Emil Bedemann von einem Eiſenbahn
Regiment in den ſchweren Kämpfen im Weſten verliehen.
B., der verwundet in einem bayeriſchen Lazarett liegt, iſt
ein Sohn des Maurers Auguſt Bedemann hier.

Z. Schkenditz, 239. Mai. Am Dienstag den 14 Mai iſt
in Leipzig ein langjähriger, ſehr geachteter Mitbürger
unſerer Stadt, der Sanitätsrat Dr. Kleinwächter,
verſtorben, der infolge ſeiner außerordentlichen Fähig
keiten als Arzt geſucht war und eine ſehr S
r beſaß. Am 2. Februar 1850 wurde er zu Sachſen
burg geboren ſtudierte dann in Halle und kam Anfang
der 70 er Jahre nach Schkeuditz, um hier als Aſſiſtenzarzt
Dr. Elzes zu praktigieren. Nach deſſen Tode machte er
ich hier ſelbſtändig. Beſonders auf dem Gebiet der Gebrutshilfe war er Tr tüchtig. Faſt bis an ſein Lebens-

ende blieb er in ſeinem Beruf tätig. Als Förſtersſohn
e er eine beſondere Vorliebe für die Jagd, und es war
ſein Stolz, ſeinen ihn aufſuchenden Patienten das Sprech-
immer mit den vielen Geweihen zu zeigen. Alle aber,
ie bei ihm Rat und Hilfe ſuchten und fanden, werden

dieſen Menſchenfreund vermiſſen. Das Eiſerne Kreuz

Theater und Musſ

wurde verliehen dem Schützen Franz Lachmann. Die
Altenburgiſche Tapferkeilsmedaille erhielt der Unkeroſfi
zier bei einer Maſchinengewehr Kompanie Paul Born,
welcher Jnhaber des Eiſernen Kreuzes iſt. Dem Ober
heizer auf einem UBoot Max Freudenthal, Sohn
des Heizers Freudenthal, iſt das Eiſerne Kreuz 1. Klaſſe
verliehen worden. Er iſt bereits Jnhaber der öſterreichi

ſo kesmehet e und des Eiſernen Kreuzes
Klaſſe.

Aus dem Elſtertale, 24. Mai. Die herrliche Witte
Snt und das frühzeitige Frühjahr haben einen derartigen
Einfluß auf die Vegetation ausgeübt, daß der Roggen
a im prachtvollen Ahrenſchmuck ſteht und auf
charfem Boden bereits zu blühen begonnen hat. Zur

e Weiterentwickelung wäre jeht ein ausgiebiger
egen erwünſcht.

Aus der Elſter- und Luppenaue, 24. Mai. Das
Ausſehen der Wieſen entſpricht im allgemeinen nicht
den Erwartungen, die man im zeitigen Frühjahr hegte.
Die hohen Wieſen haben nicht genügende Bewäſſerung
erfahren, ſo daß auf dieſen der Graswuchs erheblich zu
rückgeblieben iſt und einen dünnen Stand hat; aber auch
auf den tiefer gelegenen verſprach man ſich im Frühjahr
mehr; jedoch vermögen gerade jetzt ausgiebige Regen noch
dazu beitragen, den Heuernteerkrag zu einem ergiebigen
zu geſtalten. Jm allgemeinen mangelt es im Wachstum
des Bodengraſes, welches ausſchlaggebend für den ge
ſamten Ertrag iſt.

Mücheln und Amgegend.
24. Mai.

Mücheln, 23. Mai. Bei der ſtädtiſchen Kürſchen
verpachtung wurden folgende Gebote erzielt. Gröſter
Straße: Pächter Otto Kohlmann-Zorbau mit 3770 Mk.;
Branderodaer Straße: Frau Raspe- Halle mit 4120 Mk.
MüchelnFreyburger Straße; Rudolf Mücheln mit 5770
Mark; St. MichelnFreyburger Straße: Paul Krummer-
Schmirma mit 5030 Mk. Lämmer-Rain. Paul Murre-
Mücheln mit 4170 Mk. uſw. insgeſamt 26560 Mk. gegen
9902 Mk. im Vorjahre. Da kann man ſich gusrechnen,
wie wir dieſes Jahr wieder mit den Preiſen für Kirſchen
h werdem.

unerfurt, 24. Mai. Jhre goldene Hochzeit
können heute der Privatmann Friedrich Heuke und ſeine
Ehefrau geb. Bierbach in noch körperlicher und geiſtiger
Friſche begehen. Das Jubelpaar zählt 84 und 74 Jahre.

Laucha, 23. Mai. Die Verpachtung des Kir ſchen
amhanges der Stadt Laucha brachte dem Erlös von
19 738 Mk. gegen 8705 Mk. im Vorjahre.

Wetterwarte.
Wetterb. v. 23. 5., abends: Jn Deutſchland herrſchte

heute heißes, veränderliches Wetter; mit dem Herangziehen
eines Schlechtwettergebietes traten verbreitete Gewitter
auf. Die heute bis über 80 Grad Celſius geſtiegene
Temperatur dürfte in den nächſten Tagen nicht ganz ſo
hohe Werte erreichen

B. W. am 26. 5.: Teils heiter, teils wolkig, warm,
ſtrichweiſe Gewitter. 27. 5.: Wechſelnd bewölkt, warm,
Gewitterregen, nachher Abkühlung

b Stadttheater Halle. Sonntag nachmittag 328 Uhr
„Das Konzert abends 7 Uhr „Die Roſe von Stambul“,
Montag 758 Uhr „Tiefland“. Dienstag 776 Uhr „Die
Roſe von Stambul“. Mittwoch 758 Uhr „Hanneles
Himmelfahrt“. Donnerstag 75 Uhr „Alt- Heidelberg.
Freitag 728 Uhr „König für einen Tag. Sonnabend
758 Uhr Förſter-Chriſtel“.

ThaliaTheater. Sonntag den 26. Mai, abends 75
Uhr „Hans Huckebein“.

Gerichtsverhandlungen.
Schöffengericht Merſeburg. Die aus der Unter

luchungshaft vorgeführten Arbeiter Auguſt K. aus Riga,
Johannes S. aus Zſchorlau i. S. und Heinrich B. aus
Grandorf hatten ſich wegen Landſtreichens zu verant
worten. Ein jeder der Angeklagten wurde mit einer Woche
Haft beſtraft. Antrag auf gerichtliche Entſcheidung
gegen einen ihm zugeſtellten amtsrichterlichen Strafbefehl
hatte der Schloſſer Guſtav R. in Naumburg geſtellt. Er
war beſchuldigt, Pferdewurſt unter Uberſchreitung der
Höchſtpreiſe gekauft zu haben. Er hatte mit ſeinem An
trag inſofern Erfolg, daß die Strafe auf 80 Mk. ev.
3 Tage Gefängnis herabgeſetzt wurde. Die Arbeiterin
Klara Sch. in Leipsig hakte im Januar 1917 dem Bäcker
meiſter Schönbrodt in Keuſchberg Kleidungsſtücke und
Schmuckgegenſtände im Werte von 200 Mk. geſtohlen.
Unter Berückſichtigung ihrer Jugend erkannte das Gericht
auf eine Gefängnisſtrafe von 5 Tagen. Weil ſie der
Firma Julius Berger in Naundorf im März 1918 zwei
wollene Decken entwendet hatte, wurde die ledige Wirt
ſchafterim Hermine Sch. in Mücheln mit 1 Woche Gefäng-
nis beſtraft. Die Arbeiterin Berta Sch. in Merſeburg
mußte ſich gleichfalls wegen Diebſtahls ver antworten Jn
den Winkermonaten 1917/18 hatte ſie auf dem hieſigen
Güterbahnhofe etwa 25 Zentner Briketts und Rüben zu
10 bis 15 Pfund Rübenſaft entwendet. Das Gericht nahm
an, daß ſie die Tat in der Not begangen hatte und beſtrafte
5 mit 5 M. en. 1 Tag Gefängnis. Wegen Unter
ſchlagung mußte ſich der Arbeiter Hermann B. in Run
ſtedt verantorten. Jhm waren im Monat Dezember 1917
von dem Lokomotivführer Lakotta in Frankleben ein Pgar
Langſtiefelm zur Reparatur übergeben, die er dieſem aber
nicht wieder zurückgegeben hat. Da er zum Termin nicht
erſchienen war, beſchloß das Gericht ſeine Vorführung
zum nächſten Termin. Die Arbeiterin Anng E. in Run
ſtedt war angeklagt, im Dezember 1917 der Frau Emma
Winkler daſelbſt ein Hemd im Werte von 15 Mk. weg
genommen zu haben. Sie wurde gber mangels aus
reichender Beweiſe freigeſprochen. Wegen Betrugs war
die in Halle a. S. wohnende ledige Arbeiterin Getrud H.
gngeklagt. Sie hatte einen Lohngettel, von dem ſie wußte,
daß auf demſelben 11 Stunden mehr verrechnet waren, als
ſie tatſächlich geleiſtet hatte, der Firmg Otto Lingesleben
in den Leunawerken bei der Lohnauszahlung vorgelegt, dieſe
en dadurch aber um 6 M. geſchädigt Das Gericht
onnte ſich nicht davon überzeugen, daß die Angeklagte

ſchon beim Empfang des Geldes gewußt daß zu viel
Stunden auf dem Lohnzettel aufgeſchrie en waren, wes
halb ſie freigeſprochen wurde. Der Landwirt Ferdinand
H. in Blöſien war polizeilich beſtraft worden, weil ſeine
Gänſe im Februar d. J. auf dem mit Korn beſtellten
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elde des Gaſtwirts Bauer geweidet haben ſollten. Er
hatte den Antvag auf gerichtliche Entſcheidung geſtellt. Da
die Angaben des 10 jährigen Zeugen zu unbeſtimmte ſind,
erfolgt Freiſprechung. Der Arbeiter Heinrich S. in
Merſeburg hatte im März 1918 ſeiner Großmutter 10 Mk.
geſtohlen und von dieſem Betrage dem Arbeiter Fritz Sch.
in Merſeburg, der von dem Diebſtahl wußte, 2 Mk. ab
gegeben weshalb dieſer ebenfalls unter Anklage wegen
e ſtand. S. iſt inzwiſchen zum Militär eingezogen

wurde wegen Hehlerei mit einem Tage Gefängnis
beſtraft. Der Schüler Bernhard L. in Merſeburg wurde
mit einem Verweiſe beſtraft, weil er am 6, und 10. April
1918 dem Töpfermeiſter Salza zu einer elek
triſchen Klingel und eine elektriſche Batterie zu derſelben
geſtohlen hatte. Dem Landwirk Karl G. in Göhlitzſch
war ein amtsrichterlicher Strafbefehl zugeſtellt worden,
weil er im Jahre 1918 einen Umbau in ſeinem Gehöſt
ohne Genehmigung des Generalkommandos vorgenommen
hatte. Er beantragte die Entſcheidung des Schöffenge
richts, zog dieſem Antrag aber vor Eintritt in die Ver
handlung zurück. Die un verheirateten Arbeiterinnen:

Berta K., 2, Gertrud J. 3. Hedwig T., 4. Anng B.,
Johanne F., 6. Selma M. ſämtlich in Merſeburg wohn-

haft, ſowie 7. die Marie St. in Leipzig waren angeklagt,
im Jahre 1917 Brotmarken des Kreiſes Querfurt, die ſich
e Zwecke der Vernichtung unter amtlicher Aufſicht in
er hieſigen Königsmühle befanden geſtohlen und aus der

amtlichen Aufbewahrung vorſätzlich beiſeite geſchafft zu
haben. 8. Die Witwe Thereſe R. in Merſeburg hatte auf
dem hieſigem Bahnhofe 32 Stück Brotmarken gefunden,
weshalb ſie ſich wegen Unterſchlagung verantworten mußte.
Wegen Hehlerei waren ferner angeklagt: 9. Frau Marie
L. 10. Anng K., II. Ling K. 12. Chriſtiane J., 18. Marie
V 14. Martha T. 15. Joſefa K., 16. Ton. T., 17. Frida
Sch. 18, Martha V. und 19. Berka S ſämtlich aus Merſe
burg. Sie hatten von den des Diebſtahls angeklagten
Perſonen Brotmarken e de obwohl ſie wußten,
daß dieſe geſtohlen waren. Von einigen Angeklagten waren
erhebliche Mengen von Brotmarken geſtohlen bezw. an
genommen worden. Das Gericht erkannte auf folgende
Hefängnisſtrafem: Zu 1: zwei Mongate, zu 2 und 3: ein

onat, zu 4. 2 Wochen, zu 5 und 6: je 1 Mongt, zu 8:
30 Mk. ev. 10 Tage Gefängnis, zu 9. 1 Monat, zu 10:
2 Wochen zu 11. I Tag, zu 12: 8 Tage, zu 13: 1 Woche
zu 14. 1 Monat, zu 15. 2 Wochen, zu 16: 8 Tage und zu
17, 18, 19: je 1 Tag Gefängnis. Bez. der Beſchuldigten
zu 7 wurde auf Verkagung erkannt, da dieſelbe in Leipzig
vernommen werden ſoll. Der Arbeiter Otto R. gus
Oppin, zurzeit hier in Haft, hatte J als Landſtreicher
umhergetrieben und mehreren Ar eitern der Ziegelei
Schmidt das Frühſtück geſtohlen. Seine Strafe wurde
auf 1 Woche Haft feſtgeſetzt.

Vermiſchtes.
Neun Mark für eine Zigarre. Jn Frankfurt

M. hatte ein Gaſt in einem Hotel für eine Jmport-
Zigarre, die 4,50 Mark beim Einkauf gekoſtet hat, neun
Mark bezahlen müſſen. Der Hotelbeſitzer hatte einen
Aufſchlag von 100 Prozent berechnet, der im Wirtsge
werbe üblich iſt. Er wurde wegen Preiswuchers ange
klagt, aber freigeſprochen, da Jmport- Zigarren nicht
Gegenſtände des täglichen Bedarfs ſeien. Es müſſen doch
zahlreiche Leute im Gelde ſchwimmen, wenn für eine Zi

men bezahlt werden.

Havas“ in La Serenginderchilentſchen Pro
vinz Coguimbro. Zahlreiche Gebäude wurden be
ſchädigt. Jm Jnnern der Stadt brach ein Brand aus,
der beträchtlichen Schaden verurſachte. Jn den um
liegenden Städken war das Erdbeben weniger ſtark. Aus
der übrigen Provinz liegen keine Nachrichten vor.

Das eingeſchmolzene Geſchenk. Das Standbild
Friedrichs des Großen, das der Deutſche Kaiſer im
Jahre 1904 der Regierung der Vereinigten
Staaten zum Geſchenk gemacht hatte und das bei
Kriegsausbruch von ſeinem Platze vor der Militäraka
demie in Waſhington entfernt worden war, wird den
Zwecken der amerikaniſchen Kriegsrüſtung nutzbar ge
macht werden. Wie die „Times“ dazu aus Waſhington
meldet, ſoll es eingeſchmolzen werden und zur
Kerſtellung von Munition Verwendung finden.
Die aus ſeinem Metall hergeſtellten Geſchoſſe werden mit
der ausdrücklichen Beſtimmung für den Kampf gegen
Deutſchland an die amerikaniſchen Truppen in Frankreich
geliefert werden.

Ein Schutzmann als Einbrecher. Wegen Einbruchs
diebſtahls wurde in Königsberg ein Schutzmann, der
Lebensmittelkarten in größerer Menge entwendet hat, zu
n Jahr Gefängnis und zwei Jahren Ehrverluſt ver
urteilt.

Neueſte Nachrichten
Größere Freiheit für die Landwirtſchaft

im kommenden Wirtſchaſtsjahr.
Berlin, 24. Mai. (Privat-Telegramm.) Der

Führer des Bundes der Landwirte Dr. Röſicke hat be
kanntlich im Hauptausſchuß einen Antrag eingebracht,
der eine Regelung des bisherigen ſtarren Syſtems im
Ernährungsweſen vorſteht. Dieſer Antrag ſtimmt mit
einem Ankrag der Nationalliberalen und Fort
chrittler überein. Gewünſcht wird von allen drei
arteien eine größere Freiheit der Land

wirte, da man dadurch eine umfangreichere Produk
tionsmöglichkeit für die Landwirtſchaft erhofft. Jn Re
gierungskreiſen ſcheint man den Anträgen ſympathiſch
gegenüber zu ſtehen und es iſt damit zu rechnen, da allein
die Sozialdemokraten Gegner ſind, daß ein Beſchluß her
beigeführt wird, der ſchon für das nachſte Wirtſchaftsjahr
ein neues Ernährungsſyſtem vorſieht.

Straßenkämpfe in Briſtol.
Berlin, 24. Mai. über große Arbeiterunruhen in

Briſtol heißt es in der „Voſſ. Ztg.“: Zur Wiederher-
ſtellung der Ordnung mußte Militär aufgeboten werden.
Dabei kam es zu heftig en Straßenkämpfen, denen 14 Ar
beiter, darunter der Vorſitzende des Transportarbeiter
verbandes, zum Opfer fielen. Große Unruhen ſanden
auch in Swanſeg und Cardiff ſtatt.

Ein neuer Feind.
Berlin, 24. Mai. Wie die „Nordd. Allg. Ztg.“ hört,

iſt die Nachricht, daß Nicaragua den Kriegszuſtand mit
Deutſchland und Oſterreich- Ungarn erklärt habe, nunmehr
amtlich beſtätigt.
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Bekanntmachung
über die Sonderzuteilung von neuem

Beruſsſchuhwerk.
Auf Grund der Bundesratsverordnung über die Er

richtung einer Reichsſtelle n Schuhverſorgung vom
28. Februar 1918 (Reichsgeſetzblatt S. 100) wird folgendes
an geordnet

Abſchnitt I. Allgemeines.
1. BerufsSchuhwerk.

Berufsſchuhwerk iſt:en el das mit Lederſchaft und Lederboden
ergeſtellt iſt

2. Kriegsſchuhwerk mit Vollholzſohlen und Holzſchuhe.
Bevor neues Beruſsſchuhwerk der in Abſatz I Ziffer 1

bezeichneten Art vom dem Herſteller in den Verkehr ge
bracht wird, iſt es von dieſem als ſolches durch Aufſtempe
lung des Wortes „Berufsſchuhwerk“ auf der Sohle zu
kennzeichnen,

2. Bezugsberechtigte.

8 2.
v ne erectise ſind nach Maßgabe der verfügbaren

eſtände:
1. Bergwerks- und Grubenarbeiter aller Art;
2. Arbeiter in Rüſtungsbetrieben; e
3. Eiſenbahnarbeiter im Außendienſt, einſchließlich des

Perſonals von Neben und Kleinbahnen.
4. Wald- und Forſtarbeiter, die mit dem Einſchlag und

der Abfuhr von Holz beſchäftigt ſind.
5. in der Landwirtſchaft einſchließlich Weinbau erwerbs

tätige Perſonen; e6. Fiſcherei- und Waſſerbauarbeiter und in ähnlicher
Weiſe beſchäftigte Perſonen, die auf Waſſerſtiefel an

gewieſen ſind e7. Hilfsdienſtpflichtige, die zu militäriſche Wachtdienſt
einberufen ſind

8. Telagraphenbauarbeiter und Landbriefträger
9. ſonſtige ſtagtliche und gemeindliche Angeſtellte, die im

Außendienſt einen kriegswichtigen Beruf ausüben, in
beſonders dringenden Fällen (z. B. Grenzſchutzleute,
Polizeibeamte uſw.

Jn gleicher Weiſe wie die Arbeiter werden Beamte
und e en mit Berufsſchuhwerk verſorgt, ſoweit ſie
mit den gleichen Berufsaufgaben wie die Arbeiter befaßt

Kriegsgefangene, ſowie kommandierte oder beurlaubte
Angehörige des Heeres und der Marine zählen nicht zu
den Bezugsberechtigten,

3. Zuteilung des Schuhwerks durch die Reichsſtelle für
Schuhverſorgung.

8 8.
Das Schuhwerk wird den Verteilungsſtellen durch die

Reichsſtelle für Sſchuhverſorgung zugeteilt; ſie beſtimmt
Höhe und Art der einzelnen Zukeilungen,

Die Menge des verfügbaren Schuhwerks iſt eine be
renzte. Die Zuteilungen können nur nach Maßgabe der

jeweils verfügbaren Beſtände erfolgen. Die Reichsſtelle
r Schuhverſorgung kann Schuhwerk mit Lederſchaft und

ederboden nur für ſolche Arbeiter zuteilen, die ihren Be
m in Kriegsſchuhwerk mit Vollholzſohlen nicht ausüben
pn nen.

53

etrieb1. für die Arbeiter in privaten Gewerbe
Betriebsunternehmer;

2. für die Arbeiter und Angeſtellten in ſtaatlichen und
gemeindlichen Betrieben und Stellen, einſchließlich der
Privatforſten
a) bei e Zuteilung des Schuhwerks: die

in den 88 14, 18 und 22 benannten Stellen und
Behörden,

b) bei beſonderer Anforderung des Schuhwerks: die
anfordernden Behörden oder Stellen;

3. für Hilfsdienſtpflichtige im militäriſchen Wachtdienſt:
die Kriegsamtsſtellen,

4. für die in der Landwirtſchaft und ſonſt ſelbſtändig er
werbstätigen Perſonen: der Kommunalverband des
Beſchäftigumgsortes, ſoweit das Schuhwerk nicht für
einzelne bezugsberechtigte Perſonen dieſen unmittelbar
geliefert wird.

84
Das Schuhwerk für die:

1. Bergwerks- und Grubenarbeiter;
2. Eiſenbahnarbeiter;
3. Wald und Forſtarbeiter;
4. in der Landwirtſchaft erwerbstätigen Perſonen, für
dieſe aber nur in Kriegsſchuhwerk mit Vollholzſohlen

wird in beſtimmten Zeitabſchnitten auf Grund eines in
Fühlungnahme mit den zuſtändigen Behörden von derReichsſtelle für Schuhverſorgung aufgeſtellten allgemeinen

Verteilungsplanes zugeteilt: im übrigen erfolgt die Zu
teilung von Fall zu Fall auf Grund beſonderer Bedarfs
anmeldungem.

4. Art der Belieferung.
g 5.

Mit der Ausführung der Zuteilungen iſt der Haupt
verteilungsausſchuß des Schuhhandels in Berlin beauf
tragt. Er benachrichtigt, ſofern die Zuteilungen nicht auf
Grund eines allgemeinen Verteilungsplanes erfolgem, die
Verteilungsſtellen über Zeit, Art und Umfang der be
willigten Zuteilungen. Die Verteilungsſtellen haben ſich
auf dieſe Mitteilung dem Hauptverteilungsausſchuß gegen
über in verbindlicher Weiſe über die Annahme des zuge
teiltem Schuhwerks zu erklären Für abgelehntes Kriegs
e mit Vollholzſohlen kann eine Erſatzlieferung in
edernem Arbeiterſchuhwerk in keinem Falle erfolgen.

Lehnen e r die auf Grund eines allgemeinen Verteilungsplanes beliefert werden, die Annahme
gb, ſo unterbleiben weitere Belieferungen, wenn die Ab
lehnung nicht gusdrücklich auf den einzelnen Fall beſchränkt
wird. Als Ablehnung gilt es, wenn der angeforderte
Rechnungsbetrag nicht ſpäteſtens binnen 14 Tagen vom
Dage der Rechnungsſtellung ab beim Hauptverteilungs-
ausſchuß des Schuhhandels eingegangen iſt,

g 6.
Die Lieferung erfolgt entweder unmittelbar an die

ne e wſtelles oder durch Vermittlung des Klein
andels.

Die unmittelbaren Belieferungen geſchehen entweder:
a) durch den Hauptverteilungsausſchuß des Schuhandels

e Berlin

b) durch die Schuhhandelsgeſellſchaften
oder

c) durch die Bezirksſtellen oder beſonders Beauftragte

des Schuhhandels. SDen Unternehmern privater Gewerbebetriebe wird das
ſtets im Wege der unmittelbaren Belieferung

zugeführt.
Jm Falle der unmittelbaren Belieferung iſt der Rech-

nungsbekrag ſtets im voraus an die Stelle zu zahlen, durchWoche die Lieferung zu erfolgen hat.

5. Verteilung des Schuhwerks.
a) Allgemeines.

8 7.
Die Verteilungsſtellen haben für eine gerechte Vertei

lung des Schuhwerks an diejenigen Bezugsberechtigten zu
ſorgen, welche zur Ausübumg ihres Berufs auf das zuge
teilke Schuhwerk unumgänglich angewieſen ſind und neues
Schuhwerk in Ermangelung anderen gebrauchsfähigen
Schuhwerks dringend bedürfen. Das den Bezugsberechtigken zugeteilte Schuhwert iſt nur für ihren perſönlichen
Gebrauch beſtimmt.

Verteilung bei unmittelbarer Belieferung.
8 8.

Bei unmittelbarer Belieferung haben die Verteilungs
ſtellen für die Abgabe des Schuhwerks ſelbſt zu ſorgen.
Sie können ſich für die Verteilung des Schuhwerks unter
Zuſtimmung des Hauptverteilungsausſchſſes auch der Mit
d von Kleinhändlerw bedienen, die das Schuhwerk nach

nweiſung der Verteilungsſtellen an die von dieſen be
zeichneten Bezugs berechtigten abzugeben haben. Die Ver
keilungsſtellen bleiben aber auch in dieſem Falle für die
ſachgemäße Durchführung der Verteilung verantwortlich.

Das Berufsſchuhwerk wird den Verteilungsſtellem zu
den aufgeſtempelten Kleinverkaufspreiſen vom Hauptver
teilungsausſchuß des Schuhhandels berechnet; die Ver
teilungsſtellen müſſen das Schuhwerk zu dieſen Preiſen
ohne Aufſchlag an die Bezugsberechtigten abgeben. Da
gegen trägt der Hauptverteilungsausſchuß des Schuhhandels
die Koſten des Verſandes ſowie die Entſchädigung der
Kleinhändler, die mit ſeiner Zuſtimmung für die Ver
teilungsſtellen die Abgabe des Schuhwerks beſorgen

Die käufliche Kberlaſſung des Schuhwerks an Klein
händler iſt den Verteilungsſtellen verboten.

S 9.
Die Verteilungsſtellen haben über das abgegebene

Schuhwerk genaue Liſten zu führem, aus denen Namen und
Wohnort der Bedachten, der Zeitpunkt der Abgabe, ſowie
die Art des abgegebenen Schuhwerks erſichtlich ſein müſſen.
Die Liſten ſind geordnet zur Nachprüfung aufzubewahren
für das zugeteilte Schuhwerk iſt die Ausfertigung eines
chuhbedarſsſcheines durch die zuſtändige Ausfertigungs

Bene auch dann nicht nötig, wenn das Schuhwerk nach den
eſtimmungen der Bekanntmachung der Reichsſtelle für

Schuhverſorgung vom 27. März 1918 bedarfsſchein
pflichtig iſt.

c) Verteilung bei der Belieferung durch den Kleinhandel.
8 10.

Wird Schuhwerk durch Vermittlung des Kleinhandels
geliefert, ſo haben die Kleinhändler den Eingang der Ware
nach Art, Menge und Größe ſofort den Verteilungsſtellen
mitzuteilen. Von der Abſendung dieſer Mitteilung ab
ſteht das Schuhwerk bei den Kleinhändlern l die Dauer
von einem Monat zur Verfügung der Verteilungsſtellen.
Die Verteilungsſtellen haben dem Bezugsberechtigten Aus

en auszu ſtellen.as Schuhwerk darf von den Kleinhändlern nur gegen
Aushändigung dieſer Ausweiskarte an die Bezugsberech
tigten abgegeben und von dieſen nur gegen Abgabe der
Ausweiskarke erworben werden. Ein Schuhbedarfsſchein
neben der Ausweiskarte iſt auch bei bedarfsſcheinpflich
tigem Schuhwerk nicht nötig.

Die Verteilungsſtellen haben gleichzeitig mit der Aus
gabe der Ausweiskarte an die Bezugsberechtigten die
Namen und Geſchäftsräume der an der Sonderzuteilung
e Kleinhändler den Bezugsberechtigten bekannt
zu geben.

Das Schuhwerk iſt zu den aufgeſtempelten Kleinver
kaufspreiſen durch die Bezugsberechtigten an die Klein
händler zu bezahlen. n

Die Ausweiskarte hat zu enthalten
a) den Vordruck „Neues Berufsſchuhwerk“,
b die fortlaufende Ziffer,
o) die Art des zugewieſenen Schuhwerkgsg,
d e Vor und Zunamen, Wohnort des Bezugsberech

tigtem,die Art ſeiner Beſchäftigung,
den Tag der Ausſtellung,
8) die Unterfertigung der Verteilungsſtelle unter Bei

drückung das Amtsſiegels und mit Namensunterſchrift
des ausfertigenden Beamten

über die ausgegebenen Ausweiskarten haben die Ver
teilungsſtellen Liſten zu führen. Die Einkräge haben in
nene Reihenfolge zu erfolgen. Die Nummern der
iſteneinträge haben ſich mit dem fortlaufenden Ziffern

auf den Ausweiskarten zu decken.
Die Ausweiskarten verlieren mit dem Ablauf eines

Mona:s. vom Tage der Ausſtellung an gerechnet, ihre
Gültigkeit, können aber von den Ausfertigungsſtellen ver
längert werden.

912.
Die Kleinhändler haben die abgelieferten Ausweiskarten

durch Firmenſtempel und Datum zu entwerten und ge
ordnet zur Nachprüfung aufzubewahren

Schuhwerk, das ein Kleinhändler nicht innerhalb eines
Monats nach der erfolgten Anmeldung bei der Vertei
lungsſtelle abſetzen kann. iſt dem Hauptverteilungsausſchuß
nach Art, Menge und Größe zu melden. Der Hauptver
teilungsausſchußß verfügt über das übriggebliebene Schuh
werk für Rechnung der Verteilungsſtellen.

6. Zuſtändigkeitsbeſtimmungen.
S 18.

Für dis Anmeldungen, ſowie für die Zuteilungen iſt
ſtets der Ort oder Bezirk maßgebend, in dem der Arbeiter
beſchäftigt iſt. Sind Arbeiter nicht mindeſtens ein halbes
Jahr in Stellung, oder ſind ſelbſtändig erwerbstätige Per
ſonen erſt im Laufe des letzten Jahres in dem Kommunal
verband zugezogen, ſo darf ihnen Schuhwerk nur zugeteilt
werden, wenn die Verteilungsſtellen durch Rückfrage feſt
geſtellt haben, daß die betreffenden Perſonen während des
letzten halben Jahres nicht anderweitig Berufsſchuhwerk

erhalten hebenDas gleiche gilt für die Befürwortung von Bedarfs
anmeldungen,

S

Abſchnitt II. Beſondere Beſtimmungen.
A) Zuteilungen auf e allgemeinen Verteilungs

planes.
1. Bergwerks- und Grubenarbeiter alker Art.

8 14.
Das für die Bergwerks- und Grubenarbeiter beſtimmte

Schuhwerk wird nach einem allgemeinen Verteilungsplan
unmittelbar auf die einzelnen Bergwerks- und Zechen
verwaltungen verteilt und dieſen in feſt beſtimmter Menge
gllmonatlich unmittelbar durch den Hauplverteilnngsaus
ſchuß des Schuhhandels geliefert.

15.Die Bergwerks- und rer waliumgen haben die
ihnen monatlich zuſtehenden Mengen unter Mitwirkung
der Arbeiterausſchüſſe an diejenigen Arbeiter zu verteilen,
die den dringendſten Bedarf haben. Arbeiterſchuhwerk aus
Leder ſollen nur ſolche Arbeiter erhalten, die in Krie
ſchuhwerk mit Vollholzſohlen ihren Beruf nicht ausüben
können, alſo insbeſondere Arbeiter unter Tag, welche viel
im Naſſen oder an abſchüſſigen Plätzen arbeiten müſſen.

Die Arbeiter über Tag ſind vorwiegend mit Kriegs
ſchuhwerk mit Vollholzſohlen zu verſehen.

8 16.
Mit der erſten Zuteilung nach dem neuen Verteilung

plan wird den einzelnen Bergwerks- und Zechenverwa
kungen die Arbeiterzahl mitgeteilt, die der Berechnung
ihres Anteils zugrunde gelegt iſt.

Die Bergwerks- und g ſind verpflichtet, der Reichsſtelle für Schuhverſorgung Mitteilung
zu machen, ſobald die Belegſchaft um 10 Prozent unkey
jene Zahl herabſinkt oder die Zahl überſteigt. Weiters
Mitteilungen ſind zu machen, wenn in der Folgezeit gleiche
Veränderungen gegenüber der zuletzt gemeldeten Zahl des
Belegſchaft eintreten.

Kriegsgefangene ſowie kommandierte oder heurkau
Angehörige des Heeres dürfen in die Zahl der Belegſchaf
nicht eingerechnet werden.

9 17.
Für Arbeiter in Steinbrüchen, Tongruben und ähn

lichen Betrieben iſt der Bedarf an Berufsſchuhwerk von
Fall zu Fall mit beſonderer Anmeldung nach den ſkyRäſtungsbetriebe geltenden Beſtimmungen anzuſorderm.

2. Eiſenbahnarbeiter.
8 138.

Das für die Eiſenbahnarbeiter jeweils zur VerWe Schuhwerk iſt nach einem beſtimmten r
n n auf die einzelnen Eiſenbahndirektionen ans

geſchlagen
Die Lieferung e monatlich. Die genannten Be

hörden beſtimmen die Verteilungsſtellen und teilen immer
2 Monate im voraus dem Hauptverteilungsausſchußz des
Schuhhandels mit, wohin und auf welchem Wege 6) das
Schuhwerk zu liefern iſt.

8 19.
Arbeiterſchuhwerk aus Leder ſoll in erſter Linie dem

Rangierperſonal zugeteilt werden, an andere Arbeiter nun
dann, wenn ihnen ohne Lederſchuhwerk die geforderte
Arbeitsleiſtung unmöglich iſt.

8 20.
Für die Arbeiter im Außendienſte bei Neben- und

Kleinbahnen, mit Ausſchluß der Straßenbahnen, iſt dev
Bedarf an Berufsſchuhwerk vom Fall zu Fall mit be
ſonderer Anmeldung nach den für Rüſtungsbetriebe gelten
den Beſtimmungen anzufordern.

3. Forſt und Waldarbeiter
s 21.

Bezugsberechtigt ſind Jorſt- und Waldarbeiter, die mit
dem Einſchlag und der Abfuhr von Holz beſchäftigt ſind
ohme Rückſicht darauf, ob die Beſchäftigung in Staats-
Gemeinde-, Stiftungs- und Genoſſenſchafts-Waldungen
oder in Privatwaldungen erfolgt.

Holzhandlungen und Sägewerke haben für ihre im
Bereich der Forſtwaltungen mit der Holzabfuhr beſchäf
tigten Arbeiter den Bedarf von Fall zu Fall nach den ſüv
Rüſtungsbetriebe geltenden Beſtimmungen anzumelden

8.22.
Das auf die Forſt und Waldarbeiter entfallende Schuh

werk iſt nach der Höhe des Holzeinſchlages auf die einzelnen
Bundesſtaaten (Landeszentralbehörden), in Preußen ſür
die Staatsforſten auf die Königlichen Regierungen, ſür deGemeinde Stiftungs und e auf De
Regierungsbezirke und für Privatforſten auf die Landwirt
ſchaftskammern verteilt, und ſteht dieſen Stellen e
troffener Vereinbarung entweder bei den Schuhhan
eſellſchaften, bei ihren Bezirksſtellen oder bei beſonders

Beauftragten der Schuhhandelsgeſellſchaft zur VerfügnnDie Lieferung des Schuhwerks erfolgt monatlich ſt
Ausnahme der Monate Juni, Juli und Auguſt Jmdringenden Fällen kann e ür dieſe Zeit ein Vedarf von

S Fall auf Grund beſonderer Anmeldung angeſorders
erden.
Die genannten Behörden fordern die ihnen zur Ver

e ſtahenden Mengen Schuhwerk monatlich von der
etreffenden Schuhhandelsgeſellſchaft, den Bezirksſtel

oder den beſonders Beauftragten der Schuhhandelsgeſ
ſchaften an, beſtimmen die Verteilungsſtellen und teiken
mit, wohin und auf welchem Wege (6) das Schuhwers zu

liefern iſt. g 23
Arbeiterſchuhwerk mit Lederſchaft und Lederboden ſolken

nur diejenigen Forſt und Waldarbeiter erhalten, die ihre
Arbeit nicht in Kriegsſchuhwerk mit Vollholzſohlen aus
übem können. Jn erſter Linie ſollen damit die Arbeiter
in ſteinigen oder gebirgigen Gegenden verſorgt werden

4. Erwerbstätige Perſonen in der Landwirtſchaft
9 24.

Die Sonderzukeilung erſtreckt ſich nur auf Kriegsſchuhwerk mit Vollholzſohlem. Bezugsberechtigt ſind ung

in der Landwirtſchaft tätigen Perſonen mit Einſchluß der
landwirtſchaftlichen Unternehmen und ihrer Angehörigen

Jn erſter Linie ſollen diejenigen Perſonen mit S
werk bedacht werden, denen nach ihrer wirtſchaftlichen Lage
die Beſchaffung von Schuhwerk im Wege der allgeme men
Verſorgungsregelung erſchwert iſt.

S 25.
Das auf die Landwirtſchaft entfallende Schuhwerk i

auf die einzelnen Bundesſtaaten (Landeszentralbehßrden
in Preußen auf die Königlichen Regierungen verteilt
ſoll zur Deckung des dringendſten Bedarfs dienen

Dieſe Behörden veranlaſſen die weitere Unterverteilung
des ihnen zur Verfügung W Schuhwerks auf die
einzelmen Kommunalverbände, und teilen ſpäteſtens zwei
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77 vorans dem Hauptverteilungsausſchuß desoanbels mit, welche Kommunalverbände mit San

s r ſind. Die Belieferung der Kommunal
be erfolgt in der Regel durch den Kleinhandel.

g 26.
Her Bevarf ver laubwirtſchaftlichen Bevölkerung an

e werk mit Lederſchaft und Lederboden iſt in
vingenden Fällen, namentlich für die weinbau

treibende Bevölkerung, ſowie für Perſonen, die über
wi im Waſſer oder e Gelände arbeiten

ſüſſen, von Fall zu Fall auf Grund beſonderer Bedarfs
awmeldung anzufordern.

B Zuteilungen von Fall zu Fall auf Grund beſonderer
Bedarfsanmeldung,

s 27.

Zur r der vom der Reichsſtelle fürSchuhverſorgung vorgeſchriebene Vordruck zu verwenden
Bei der Ausfüllung und Behandlung der Bedarfsanmel
dungen ind der Vordruck und die beigefügten Bemerkungen
genau zu beachten.

Die Vordrucke ſind von den Buchdruckereien
S. Preuß Berlin S. 14, Dresdenerſtr. 43,Huber, München, Schönfelderſtraße 12,

auf K e m e ger en ungut zu beziehen ezeichnung: edarfsanmeldungr et merkt
9 28.

Die Bedarſsanmeldungen ſid zu prüfen bei Anforde
Tngen:.r Arbeiter in privaten Gewerbebetrieben, ſowie für

lfedienſtpflichtige im militäriſchen Wachdienſte;S die Kriegsamtsſtellen,
3. für bezugsberechtigke Beamte und Arbeiter in ſtaat

ichen Betrieben und Stellen; durch die dem Betriebe
der der Stelle vorgeſetzte Dienſtbehörde,

3. für bezugsberechtigte Beamte und Arbeiter in gemeind
ichen Betrieben oder Stellen durch die vorgeſetzte
a Aufſichtsbehörde,

4. r die Fiſchereigufſichtsbeamten: durch den Reichs
uimiſſar für Fiſchverſorgung,

5. für die in der Landwirtſchaft oder ſonſt ſelbſtändig
rwerbstätigerr Perſonen und für alle ü rigen Fälle
Burch den Kommunalverband des Beſchäftigungsortes.

Die rüfungsſtellen ſenden die ausgefüllten Vordrucke
vnmiſtelbar an die Reichsſtelle für Schuhverſorgung ein.

S 29.
Bei der beſtehenden Knappheit an Schuhwaren dürfen

die geſlellten Bedarfsanmeldungen in allen Fällen nur
dann und in dem Umfange befürwortet werden, als es
fich un ein unabweisbares Bedürfnis handelt, das auf
andere Weiſe nicht zu befriedigen iſt. Bei dieſer Prüfung
iſt der ſtrengſte Maßſtab anzuwenden (ſiehe F 7.).

S 30.
Muß Berufsſchuhwerk handwerksmäßig hergeſtellt

werden ſo weiſt die Reichsſtelle für Schuhverſorgung dieKontrollſtelle für freigegebenes Leder an, das zur Unfertt

gung des Schuhwerks benötigte Leder den in der Bedarfs
eens genannten Schuhmachermeiſtern zur Verfügung

Abſchnitt III. Schluß und übergangs-
beſtimmungen.

31.
SAuhwerk, das die Arbeiter in

e
g vom 27. März über edarfsſcheineich t. in den Beſtand an gebrauchsfähigene eingerechnet. 8 e

De Be eS vatverks- und Grubenarbeiter, die EiſenbahnAbeller, wie die Wald und Forſtarbeiter e
Sinne S Abſatz V, Buchſtabe a der Bekanntmachung
vom 27. März 1918 über Schuhbedarfsſcheine als bereits
im Wege der Sonderzuteilung verſorgt. Dieſe Arbeiter
gruppen Bunen innerhalb zwölf Monaten von den Aus

vtigungsſtellen nicht noch einen weiteren Schuhbedarfs
ein r Berufszwecke erhalten. Das im Wege der

dereuteilungen an dieſe Arbeitergruppen abgegebene
Sch rk braucht daher den Ausfertigungsſtellen für die

ei n arg n n De en vWrigen haben die Verteilungsſtellen den zuſtändigen Ausfertigungsſtellen W Echuhbedarfsſchetne Wer
und Zunamen Beruf und Wohnort derjenigen Perſonen
mitzuteilen die im Wege der Sonderzuteilungen Berufsnrit Lederboden erhalten. Dieſe Perſonen gelten
um er den laufenden Jahresabſchnitt im Sinne des S 4,
ſaß Buchſtabe à der Bekanntmachung vom 27 März1918 als verſorgt. Die Ausfertigungeſtellen haben hier
von in derr Perſonalliſten (Karten) entſprechende Vor
wen e. die VAndererſett n die Verteilungsſtellen bei der Ver
Wilung von Verufsſchuhwerk mit Lederboden ſolche Per

nen in ber Regel von der Zuteilung auszuſchließem, dieW des Jahresabſchnittes von den Unsferngungs

r S. hl Macht bereits einen zweitene ba t icht auf ihre Berufstätigkeit
9 38.

Vorſtehende Beſtimmungen treten mit ihrer Ver
sſſentlichung im Reichsanzeiger“ in Kraft.

Augen mmen ſind die Beſtimmungen des S 14 die erſt
mit den onat Juni in Kraft tretena e ee Huteilungen für der Monat Mai erfolgen noch in
der bisherigen Weiſe durch Vermittlun, i tsſtellen h be Kleinhandels. n der Er icweamts

8 34.
Mit dert Jnkrafttreten der Bekanntmachung verlialle da ge die die Relcheheflennſnt, e

März 1918 auf neues Berufsſchuhwerk für die
Rüſtungsinduſtrie und für ähnliche Betriebe ausgeſtellt

r en keit.erſtellern und Händlern iſt es verb ieſBezugsſcheine noch Se ahnen e
s 35.

Anfragen, die den Vollzug diraffen, nd ausſchließlich e Bekanntmachung be
I. an die Reichsſtelle für Schuhverſ ium Fragen der Zuteilung ſendet weit s

ng der Bedarfs eder kann nur in gang elonders bearüs
S S

2. an den Hanutverteilnngsansſchuſt, ſoweit hie Beliefe
rung in Frage ſteht.

Berlin, den 29. April 1918.
Kromenſtr. 50/652.

Reichsſtelle für Schuhverſorgung,
Der Vorſtand.

Wallerſtein. Dr. Gümbel,

Bekanntmachung
über die Zuteilung von nenem Schuhwerk für die Be

hörden, öffentlichen Anſtalten und Wohlfahrts
einrichtungen, ſowie für die Wohlfahrtspflege.

Auf Grund der Bundesratsverordnung über die Er
richtung einer Reichsſtelle für Schuhverſorgung vom
28. Februar 1918 (R.- G.Bl. S. 100) wird folgendes an
geordnet:

I. Abſchnitt: Behördlicher und Auſtaltsbedarf.
8 1.

Die Verſorgung der Behörden, öffentlichen Anſtalten
und Wohlfahrtseinrichtungen umfaßt Schuhwerk, das im
Betriebe der Behörden, öffentlichen Anſtalten und Wohl
fahrtseinrichtungen benötigt wird und Zur ausſchließ-
ichen Verfügung dieſer Stellen bleibt. Auf dieſe Son

derzuteilungen finden ausſchließlich die Beſtimmungen
dieſer Bekanntmachung Anwendung.

Auf das Schuhwerk das für den e Gebrauch
der Angeſtellten und Jnſaſſen von Anſtalten und Wohl
n e re iſt und dieſen zur eigenenerfügung überlaſſen wird, finden entweder die allge
meinen Beſtimmungen über Schuhbedarfsſcheine oder die
Beſtimmungen über neues Berufsſchuhwerk Anwendung.

Zu den Wohlfahrtseinrichtungen zählen auch private
Unternehmen, deren Gemeinnützigkeit von der höheren
Verwaltungsbehörde ihres Betriebsſitzes anerkannt wird.

S.
Die Behörden, öffentlichen Anſtalten und Wohlfahrts

e (Empfangsſtellen) melden ihren Bedarf an
Schuhwerk von Fall zu Fall auf Grund beſonderer Be
darfsanmeldungen an. Zu den n e
ſind die von der Reichsſtelle für Schuhverſorgung vorge-
ſchriebenen Vordrucke zu verwenden. Bei der Ausfüllung
und Behandlung der Bedarfsanmeldungen ſind der Vor
druck und die beigefügten Bemerkungen genau zu beachten.
Die Vordrucke ſind von den Buchdruckereien

J. S. Preuß Berlin S. I4, Dresdenerſtr. 48,
E. Huber, München, Schönfelderſtr. 12,
W. Kohlhammer, Stuttgart, Urbanſtr. 14/16

käuflich zu beziehen (Bezeichnung. Bedarfsanmeldung für
den behördlichen und Anſtaltsbedarf).

Die Bedarfsanmeldungen ſind für die ſtaatlichen Be
hörden und Anſtalten bei der vorgeſetzten Dienſtbehörde,
für die anderen Behörden und für die Anſtalten mit
öffentlich rechtlichem Charakter bei der vorgeſetzten ſtaat
lichen Aufſichtsbehörde und für private Wohlfahrtsein
richtungen, die keiner ſtaatlichen Aufſichtsbehörde unter
ſtehen, bei der höheren Verwaltungsbehörde ihres Be
triebsſitzes einzureichen. Dieſe Behörden prüfen die Be
darfsanmeldungen und übermitteln ſie der Reichsſtelle
für Schuhverſorgung.

Die Reichsſtelle e Schuhverſorgung beſtimmt Höhe
und Art der einzelnen Zuteilungen. Schuhwerk aus

ündeten W
8

Mit der Ausführung der Zuteilungen iſt der Haupt
verteilungsausſchuß des Schuhhandels, Berlin, beauf
tragt. Er benachrichtigt die Empfangsſtellen über Zeit,
Art und eng der vewilligten Zuteilungen. Die
Empfangsſtellen haben ſich auf dieſe Mitteilung dem
e gegenüber in verbindlichereiſe über die Annahme des zugeteilten Schuhwerks zu
erklären. Für abgelehntes Kriegsſchuhwerk mit Vollholz
ſohlen kann eine Erſatzlieferung in Schuhwerk mit Leder
boden in keinem Falle erfolgen.

Die Lieferungen erfolgen entweder unmittelbar an die
Empfangsſtelle oder durch Vermittelung des Kleinhandels.
Privaten Empfangsſtellen wird das Schuhwerk ſtets im
Wege der unmittelbaren Belieferung zugeführt.ie unmittelbaren Belieferungen gelheben entweder:

a) durch den An teilngsansſchüß des Schuhhan
dels in Berlin, oder

b) durch die Schuhhandelsgeſellſchaften, oder
e durch die Bezirksſtellen oder beſonders Beauftragte

des Schuhhandels.
Jm Falle der unmittelbaren Belieferung iſt der Rech

nungsbekrag ſtets im voraus an die Stelle zu zahlen,
durch welche die Lieferung zu erfolgen hat. Das Schuh
werk wird zu den aufgeſtempelten Kleinverkaufspreiſen
in Rechnung geſtellt. Die Lieferung geſchieht frachtfrei

8 5.
Wird das Schuhwerk durch Vermittelung des Klein

de geliefert, ſo haben die Kleinhändler den Eingang
er Ware nach Art, Menge und Größe ſofort den Emp

fangen mitzuteilen.
on der Abſendung dieſer Mitteilung ab ſteht das

Schuhwerk bei den Kleinhändlern auf die Dauer von
einem Monat zur Verfügung der Empfangsſtellen.

Wird das Schuhwerk innerhalb dieſer Friſt nicht ab
genommen, ſo hat es der Kleinhändler dem Hauptver
teilungsausſchuß des Schuhhandels nach Art, Menge und
Größe zu melden. Der Hauptverteilungsausſchuß des
Schuhhandels verfügt über das übriggebliebene Schuh
werk für Rechnung der Empfangsſtellen.

S 6.
Muß daß Schuhwerk handwerksmäßig hergeſtellt wer

den, ſo weiſt die Reichsſtelle für Schuhverſorgung die
Kontrollſtelle für mere hen e an, das zur An
ertigung des Schuhwerks benötigte Leder den in der Be
arfsanmeldung. genannten Schuhmachermeiſtern zur

Verfügung zu ſtellen.
II. Abſchnitt: Schuhwerk für die Wohlfahrtspflege.

S 7.
Schuhwerk für die Wohlfahrtspflege kann auf Antrag

olchen Gemeinden und Gemeindeverbänden (Empfangs
tellen) zugeteilt werden, die ſich bereit erklären, dem Ver

braucher zur Minderung des Kaufpreiſes einen Zuſchuß
von mindeſtens 10 der aufgeſtempelten Kleinverkaufs

preiſe aus eigenen Mitteln zu leiſten

e e Tefeiligten Kleinhändler den Bezugsberechtigten

Ha außerdem der Hauptvertellungsausſchuß des
Schuhhandels auf dieſe Schuhwaren einen gleich oben
Rachlaß gewährt, erhalten die Verbraucher dieſe Schuh
waren mindeſtens 20 26 billiger, als die aufgeſte en
Verkaufspreiſe betragen.

Anträge auf dieſe Sonderzuteilungen ſind mit der be
züglichen Verpflichtungserklärung an die Reichsſtelle für
Schuhverſorgung einzuſenden. Dieſe beſtimmt nach den
verfügbaren Beſtänden die Höhe und Art der Zuteilung.

Jm allgemeinen wird auf dieſe Weiſe nur Kriegs
ſchuhwerk mit Vollholzſohlen zugeteilt.

89Mit der Ausführung der Zuteilungen iſt der Haupt
verteilungsausſchuß des Schuhhandels in Berlin beauf
tragt. Er benachrichtigt die Empfangsſtellen über Zeit,
Art und Umfang der bewilligten Zuteilungen. Die
Empfangsſtellen haben ſich auf dieſe Mitteilun dem
Hauptverteilungsausſchuß gegenüber in verbindlicher
Weiſe über die Annahme des zugeteilten Schuhwerks zu
erklären

Die Belieferung erfolgt entweder unmittelbar an die
Empfangsſtellen oder durch Vermittelung des Klein
handels 4). Jm Falle der unmittelbaren Belieferung
iſt der Rechnungsbetrag ſtets im voraus an die Stelle zu
zahlen, durch welche die Lieferung zu erfolgen hat.

s 10.
Bei unmittelbarer Belieferung haben die Empfangs

ſtellen ſelbſt für die Ausgabe des Schuhwerks an die ein
zelnen Bezugsberechtigten Sorge zu tragen. Sie müſſen
das zugeteilte Schuhwerk mindeſtens mit einem Nach aß
von 10 r eigenen Erwerbspreiſe an die
Bezugsberechtigten abgeben.An Verlangen haben die das Schuhwerk liefernden
Stellen das zur e ine erforderliche Sachverſtän
digenperſonal koſtenlos zur Verfügung zu ſtellen.

Die Empfangsſtellen haben über das abgegebene
Schuhwerk genaue Liſten zu führen, aus denen Name und
Wohnort der Bedachten, der Zeitpunkt der Abgabe, ſowie
die Art des abgegebenen Schuhwerks erſichtlich ſein
müſſen. Die Liſten ſind geordnet zur Nachprüfung auf
zubewahren.

8 11.
Wird das Schuhwerk durch Vermittelung des Klein

handels geliefert, ſo haben die Kleinhändler den Eingang
der Ware nach Art, Menge und Größe ſofort den Emp
fangsſtellen mitzuteilen Von der Abſendun n Mit
teilung ab ſteht e S bei den Kleinhändlern
zur Verfügung der Empfangsſtellen.S e das ein Kleinhändler nicht innerhalb der
Friſt, die zwiſchen den Empfangsſtelken und dem
verteilungsausſchuß vereinbart iſt, abſetzen kann, iſt dem
Hauptverteilungsausſchuß des Schuhhandels nach Art,
Menge und Größe zu melden. Der Hauptverteilungsaus
chuß verfügt über das übriggebliebene Schuhwerk für

Rechnung der Empfangsſtellen.

Die Empfangsſtellen en den einzelnen Bezugs
berechtigten n Bezuge des Schuhwerks beim Klein
händler Ausweiskarten auszuſtellen 5

Das Schuhwerk darf von den Kleinhändlern nur gegen
Anshändigung dieſer Ausweiskarte an die Bezugsberech
tigten n en n von dieſen nur gegen Abgabe der
Karte erworben werden.Die Empfangsſtellen haben gleichzeitig mit der Ans

bekannt

5 der Ausweiskarten an die Bezugsberechtigten die

zu geben.
S. 13.

Die Ausweiskarte hat zu enthalten
a) den Vordruck „Neues Schuhwerk für Wohlfahrts-

pflege“
w. die fortlaufende Ziffer,
die Zahl und Art des zugewieſenen Schuhwerks,
J den Vor und Zunamen des Bezugsberechtigten
den Tag der Ausſtellung,
die Unterfertigung der Empfangsſtelle unter Bei

drückung des Amtsſiegels und die Namensunterſchrift
des ausſertigenden Beamten
über die ausgegebenen Ausweiskarten haben die

Empfangsſtellen Liten zu führen. Die Einträge haben
in fortlaufender ehe mee zu erfolgen. Die Nummern
und Liſteneinträge haben ſich mit den fortlaufenden
Ziffern auf den Ausweiskarten zu decken.

Die Ausweiskarten verlieren mit Ablauf eines Mo
nats, vom Tage der Ausſtellung an gerechnet, ihre Gültig
keit, können aber von den Ausfertigungsſtellen verlängert
werden.

Die Kleinhändler haben die abgelieferten Ausweis-
karten durch Firmenſtempel und Datum zu entwerten
und geordnet zur Nachprüfung aufzubewahren, e ſie
nich? wegen Auszahlung des gemeindlichen Zuſchuſſes an
die Empfangsſtellen zurückzugeben ſind. Den Empfangs
ſtellen bleibt es überlaſſen hierwegen die nötigen Verein
barungen mit den Kleinhändlern zu treffen.

S 165.
Vorſtehende Beſtimmungen treten mit ihrer Ber

öffentlichung im „Reichsanzeiger“ in Kraft.
Mit dem Jnkraſttreten der Bekanntmachung verlieren

alle Bezugsſcheine, die die Reichsbekleidungsſtelle bis zum
81. März 1918 für den behördlichen und Anſtaltsbedarf
ausgeſtellt hat, ihre Gültigkeit.

Den Herſtellern und Händlern iſt es verboten, auf
dieſe Bezugsſcheine noch Schuhwaren abzugeben.

S 16.
Anfragen, die den Vollzug dieſer Bekanntmachung be

kreffen, ſind ausſchließlich u richten:
1. an die Reichsſtelle für Schuhverſorgung, ſoweit es ſich

um Fragen der Zuteilung handelt, S
2, an den Hauptverteilungsausſchuß, ſoweit die Beliefe

rung in Frage ſteht.
Berlin, den 29. April 1918.
Kronenſtraße 50/52.

Reichsſtelle für Schuhverſorgung.
Der Vorſtand.

Wallerſtein. Dr. Gümbel.
Veröffentlicht:
Merſeburg, den 21. Mai 1918.

Der Königliche Landrat.
J. V.: Kürſten, Kreisſekretär.
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